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Amt für Raumordnung und Landesplanung1.

1 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Region Rostock 

 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock, Doberaner Straße 114, 18057 Rostock 

             

 
- per E-Mail - 
ign Melzer & Voigtländer 
Ingenieure PartG-mbB 
für die Gemeinde Rövershagen 
- herbst@ign-waren.de - 
 
                                                                                                      

 
 
Bearbeiter: Herr Mandtke 
 
Tel.: 0381 / 331 89-450 
 
E-Mail: 
poststelle@afrlrr.mv- 
regierung.de 

 
 
Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Durchwahl Datum 

 09.07.2021 / 12.07.2021 220-506.61-088/ 4. Änderung 
B 6 / 7. Änderung FNP 

-454 18.08.2021 

 
 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) i. V. m. der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 6 „Karl’s Erlebnisdorf Rövershagen“, Beteiligung gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
hier: Landesplanerische Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage folgender mir vorgelegter Unterlagen: 
 

 7. Änderung des FNP mit Planzeichnung M 1:5.000 und Begründung (Ent-
wurfsstand 23.04.2021) 

 Satzung über die 4. Änderung des B-Planes mit Planzeichnung M 1:1.000 und 
Textteil (Entwurfsstand 21.05.2021) 

 Begründung zum B-Plan (Entwurfsstand 21.05.2021) 
 

ergeht nachfolgende landesplanerische Stellungnahme: 
 
1. Planungsinhalt 

Die Gemeinde Rövershagen beabsichtigt die Schaffung bauplanungsrechtlicher Vo-
raussetzungen zur Weiterentwicklung des Standortes „Karl’s Erlebnisdorf“. Hierzu 
werden der Flächennutzungsplan sowie der Bebauungsplan Nr. 6 im Parallelverfah-
ren geändert. 
 
Inhalt der 7. Änderung des FNP 
Die Stellplatzfläche entlang der B 105 wird durch zusätzliche temporär zu nutzende 
Stellplatzflächen nach Süden erweitert. Nördlich des Standortes „Karl‘s Erlebnisdorf“ 
werden die bisher im rechtswirksamen FNP festgesetzten Sondergebiets- sowie Ver-
kehrsflächen (Stellplatzflächen) herausgenommen und somit wieder der landwirt-
schaftlichen Nutzung zugeordnet. 
Darüber hinaus ist die Erweiterung des Mischgebietes M7 nach Süden vorgesehen, 
wodurch die im aktuellen FNP als Parkanlage klassifizierte Fläche überplant wird. 
Hierdurch soll die Schaffung von Anlagen zur Wohnnutzung ermöglicht werden. 

Die landesplanerische Stellungnahme wird berücksichtigt.
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Amt für Raumordnung und Landesplanung1.

2 

 
Inhalt der 4. Änderung des B-Plans Nr. 6 
Die bestehende Verkehrsfläche wird entlang der B 105 als temporäre Stellplatzfläche 
nach Süden erweitert. Gleichzeitig soll im Bereich der bisherigen Stellplätze die Mög-
lichkeit der Nutzung erneuerbarer Energien auf zweiter Ebene geschaffen werden. 
Zudem wird der ehemalige Bereich SO/Baumarkt in den Bereich SO/Freizeitmarkt 
umbenannt. Die Zulässigkeit des bestehenden Beherbergungsbetriebes (Hotel Alles 
Palleti) soll dadurch gesichert werden. 
Für die bereits realisierten baulichen Anlagen „Maja‘s wilde Schwestern“ (Bereich 
SO/FM 2b) und „Melkerturm“ (Bereich SO/FM 2a) werden Einzelflächen festgesetzt. 
Zur Weiterentwicklung des Bereiches Freizeitmarkt wird die Grundflächenzahl im Ge-
biet SO/FM 2 von 0,5 auf 0,6 erhöht. 
 
Die im aktuell gültigen B-Plan (3. Änderung) festgesetzten Sondergebiete SO/S 4 
und SO/S 5 sowie die Verkehrsfläche im Norden entfallen und werden den angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen zugeordnet. Diese Flächen sind damit nicht 
mehr Inhalt des Bebauungsplanes. 
 
2. Beurteilungsgrundlagen 

Grundlage für die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens bilden das Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom 27. Mai 
2016) sowie das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V vom 22. August 2011). 
 
3. Ergebnis der Prüfung 

Ergänzend zur landesplanerischen Stellungnahme vom 15.03.2021 habe ich fol-
gende Hinweise. 
Zur 7. Änderung des FNP bestehen aus raumordnerischer Sicht Bedenken. Grund ist 
die fehlende Begründung zur Erweiterung des Mischgebietes M7 nach Süden und 
die damit einhergehende Überplanung der bisher festgesetzten Parkanlage im Au-
ßenbereich. Sowohl der Planungsanlass als auch das städtebauliche Erfordernis für 
die Erweiterung des Mischgebietes sind daher nicht nachvollziehbar. 
 
Die Wohnbauentwicklung soll schwerpunktmäßig auf den Gemeindehauptort Rö-
vershagen gelenkt werden. In den weiteren Ortslagen ist lediglich eine angemessene 
Wohnbauentwicklung zulässig, wobei vorzugsweise innerörtliche Potentiale genutzt 
werden sollen. Gemäß Programmsatz Z 4.1 (3) des RREP MM/R 2011 ist der Nut-
zung erschlossener Standortreserven Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungs-
flächen einzuräumen. Vor der Darstellung weiterer Bauflächen im Flächennutzungs-
plan ist durch die Gemeinde darzulegen, inwiefern Siedlungsflächenreserven in be-
stehenden Bauleitplanungen und im Innenbereich existieren und diese nutzbar sind. 
Zudem hat die Gemeinde darzulegen, welche Entwicklung mit der geplanten Ände-
rung des FNP im Mischgebiet M7 angestrebt wird. 
Gegen die übrigen Planinhalte der 7. Änderung des FNP bestehen keine raumordne-
rischen Bedenken. 
 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 ist nach Abwägung aller 
landes- und regionalplanerischen Belange mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar. 
 

Die Erweiterung der Fläche M7 entspricht im Wesentlichen dem historischen
Gutspark. Damit entsteht eine Eignung für die Anordnung von Nebenanlagen in
diesem Bereich. Mithilfe einer in Folge des Flächennutzungsplans erfolgenden
Klarstellungssatzung wird der Gutspark in den bebauten Zusammenhang des
Gutshofs einbezogen, um diese aus der Historie exis�erenden Bezüge
wiederaufzunehmen. Im Flächennutzungsplan ist das als Erweiterung der Fläche
M7 instrumen�ert, sodass die Parkanlage sich nicht mehr im Außen-, sondern im
Innenbereich befindet.

Die Ausweisung als Mischgebiet (M7 einschließlich der Erweiterung) soll das
Wohnen ermöglichen, aber nicht forcieren. Die geschützten
Landscha�sbestandteile bleiben auch innerhalb der Flächenausweisung als
Mischgebiet geschützt, so dass letzten Endes nur mininal neue Siedlungsflächen
ermöglicht werden, die z.B. auf der Erweiterungsfläche keine umfangreiche EFH-
Bebauung fak�sch ermöglichen würde. Nichtsdestoweniger soll die Op�on
offengehalten werden, auch den früheren Gutspark flexibel für kleinere bauliche
Anlagen (kleinere eingeschossige Gebäude) zu nutzen, die dann nach §34
BauGB genehmigt werden können; der Erweiterungsbereich der FlächeM7
stellt somit keine siedlungsplanerische Konkurrenz zum Programmsatz Z
4.1 (3), also der Konzentra�on zu bestehenden Siedlungsreserven dar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

1.1

1.1

1.3

1.3

1.2

1.2
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nachrichtlich per E-Mail: 
 
Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
bauleitplanung@lkros.de 
 
Amt Rostocker Heide 
Bau- und Entwicklungsamt 
patza@amt-rostocker-heide.de 

 
Die Planungen sind im Amt unter der ROK-Nr. 2_018/95 (FNP) und 2_042/05 (B-
Plan Nr. 6) erfasst. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr .  Janßen  
Amtsleiter 
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Landesamt für innere Verwaltung2.

Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

ign waren GbR

Lloydstraße 3
DE-17192 Waren (Müritz)

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202100537

09.07.2021

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: F-Plan 537 - 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rövershagen
_Purkshof

Ihr Zeichen: 9.7.2021

Anlagen:   Übersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
                 Beschreibungen der im  Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
                 Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Örtlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713)
gesetzlich geschützt:

- Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei
Metern Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130

2.1 2.1

Die Festpunkte werden im Flächennutzungsplan dargestellt.
Die Hinweise zum Umgang mit Festpunkten werden in die Begründung
übernommen.

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.
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Landesamt für innere Verwaltung2.

verändert werden.  Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von
Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen Sträuchern
vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen
rechtfertigen eine Gefährdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet
werden können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130

2.2

2.3

2.2

2.3

Die Hinweise zum Umgang mit Festpunkten werden in die Begründung
übernommen.

Der Landkreis wurde beteiligt.
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MM3.

Die Abwägung zur Stellungnahme vom 17.06.2020 erfolgte bereits am
28.06.2021. Die Stellungnahme wurde berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
3.2

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
 

Post- und Hausanschrift sowie 
Sitz der Amtsleiterin: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

Besucheranschrift 
Dienstgebäude Bützow: 
Schloßplatz 6, 18246 Bützow 
 

Telefon: 0385/588-670 
Telefax: 0385/588-67799 (Rostock) 
      0385/588-67899 (Bützow) 
E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de 
Internet: www.stalu-mv.de/mm 

 

Staatliches Amt 

für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 

 

 

StALU Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

  
 
Amt Rostocker Heide 
Eichenallee 20 
18282 Gelbensande 
 
 

bearbeitet von: Marcel Stehle 

Telefon: 0385 588-67122 

E-Mail: marcel.stehle 
            @stalumm.mv-regierung.de 

Geschäftszeichen: StALUMM – 12z-103/21 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Rostock, 30.07.2021 

 
 

7. Änderung F-Plan Rövershagen 

Ihr Schreiben vom 08.07.2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 

(StALU MM) folgende Stellungnahme ab: 

 

Zum o.g. Vorhaben wird auf die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 17.06.2020 (Az.:078/20) 

verwiesen, welche auch für das weitere Planungsverfahren Gültigkeit behält. Zusätzlich wird um 

Beachtung folgender Hinweise gebeten: 

 

Landwirtschaft: 

 

Mit der gemäß Punkt 2.5.2 „Sonstige geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich“ vorgesehenen Umwandlung einer Ackerfläche in eine Brachfläche mit 

Nutzungsoption als Mähwiese im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme würde die 

landwirtschaftliche Nutzfläche ihren Ackerstatus verlieren und zu Dauergrünland werden. Dies 

kann mit einem Wertverlust der landwirtschaftlichen Grundstücke verbunden sein. 

 

Naturschutz, Wasser und Boden: 

 

Folgende Hinweise werden aus Sicht der WRRL gegeben: 

 

Die Abwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt nach den eingereichten Unterlagen zentral.  

Durch die Abwasserentsorgung ist der berichtspflichtige Wasserkörper WAUN-0300 Radelbach 

möglicherweise über die KA Rövershagen betroffen.  In der aktuellen Maßnahmenplanung wurde 

die Maßnahme WAUN-0300_M05 „Verbesserung der P-Elimination KA Rövershagen“ im Hinblick 

auf die Nährstoffeinträge in die Unterwarnow formuliert.  

 

3.1

3.2

3.1
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MM3.

Die Umweltprüfung wird durch allgemeine Angaben zum Grundwasser-
körper ergänzt.
Die Begründung wird im Hinblick auf eventuell widersprüchliche Aussa-
gen geprüft und ggf. aktualisiert.

Es handelt sich hier um eine Nutzung, die bereits besteht. Es werden kei-
ne zusätzlichen Baugebiete ausgewiesen. Die untere Wasserbehörde
hat in Ihrer Stellungnahme keine weiteren Hinweise zur Versickerung von
Regenwasser gegeben und stimmt dem Vorhaben zu.

Im Zusammenhang mit der vorbereitenden Bauleitplanung wird keine zu-
sätzliche Entnahme von Grundwasser aus den genannten Grundwaser-
körpern angestrebt. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen werden entspre-
chend der Hinweise zur Eingriffsregelung MV (2018) angesetzt.

Seite 2 von 2 

 

Durch das Vorhaben direkt betroffen sind die Grundwasserkörper WP_KD_14_16 und 

WP_WA_9_16.   

 

Zu den Wasserkörpern und den Belangen der WRRL werden in den vorliegenden Unterlagen 

keine Ausführungen gemacht. Die Unterlagen sollten für das Schutzgut Wasser entsprechend zu 

ergänzt werden. 

 

Für die Regenentwässerung sind die Aussagen in der Unterlage widersprüchlich. Es wird teils 

von einer Versickerung auf den Grundstücken ausgegangen, was im Umweltbericht eher verneint 

wird. Wie soll die Entwässerung erfolgen? Gibt es eine Vorflut? Dürfen Stellflächen für PKW in 

diesem Umfang einfach versickern? 

 

Der notwendige Ausgleich sollte auch zur Umsetzung von WRRL Maßnahmen an den vom 

Vorhaben betroffen Gewässer eigesetzt werden. 

 

 

Sonstige von unserer Behörde zu vertretende Belange sind vom o.g. Vorhaben nicht berührt. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Silke Krüger-Piehl 

3.3 3.3

Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
 

Post- und Hausanschrift sowie 
Sitz der Amtsleiterin: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

Besucheranschrift 
Dienstgebäude Bützow: 
Schloßplatz 6, 18246 Bützow 
 

Telefon: 0385/588-670 
Telefax: 0385/588-67799 (Rostock) 
      0385/588-67899 (Bützow) 
E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de 
Internet: www.stalu-mv.de/mm 

 

Staatliches Amt 

für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 

 

 

StALU Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

  
 
Amt Rostocker Heide 
Eichenallee 20 
18282 Gelbensande 
 
 

bearbeitet von: Marcel Stehle 

Telefon: 0385 588-67122 

E-Mail: marcel.stehle 
            @stalumm.mv-regierung.de 

Geschäftszeichen: StALUMM – 12z-103/21 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Rostock, 30.07.2021 

 
 

7. Änderung F-Plan Rövershagen 

Ihr Schreiben vom 08.07.2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 

(StALU MM) folgende Stellungnahme ab: 

 

Zum o.g. Vorhaben wird auf die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 17.06.2020 (Az.:078/20) 

verwiesen, welche auch für das weitere Planungsverfahren Gültigkeit behält. Zusätzlich wird um 

Beachtung folgender Hinweise gebeten: 

 

Landwirtschaft: 

 

Mit der gemäß Punkt 2.5.2 „Sonstige geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich“ vorgesehenen Umwandlung einer Ackerfläche in eine Brachfläche mit 

Nutzungsoption als Mähwiese im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme würde die 

landwirtschaftliche Nutzfläche ihren Ackerstatus verlieren und zu Dauergrünland werden. Dies 

kann mit einem Wertverlust der landwirtschaftlichen Grundstücke verbunden sein. 

 

Naturschutz, Wasser und Boden: 

 

Folgende Hinweise werden aus Sicht der WRRL gegeben: 

 

Die Abwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt nach den eingereichten Unterlagen zentral.  

Durch die Abwasserentsorgung ist der berichtspflichtige Wasserkörper WAUN-0300 Radelbach 

möglicherweise über die KA Rövershagen betroffen.  In der aktuellen Maßnahmenplanung wurde 

die Maßnahme WAUN-0300_M05 „Verbesserung der P-Elimination KA Rövershagen“ im Hinblick 

auf die Nährstoffeinträge in die Unterwarnow formuliert.  
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Landkreis Rostock4.

Die Hinweise sind bereits in der Begründung enthalten.
4.1 4.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

10

Landkreis Rostock4.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Erschließung ist bereits vorhanden.

4.2 4.2
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Landkreis Rostock4.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4.3 4.3
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Landkreis Rostock4.

Der Hinweis auf eine erhöhte Schutzwürdigkeit der Böden außerhalb der
bebauten Siedlungsfläche sowie die Angabe der Bodenwertzahlen 48
bzw. 50 sind in der Begründung bzw. Umweltbericht bereits erfolgt.
Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleitplan. Genaue Vor-
gaben und Festsetzungen zur Ausführung von Vorhaben wie auch ggf.
die Bilanzierung notwendiger Ausgleichsmaßnahmen werden im Bebau-
ungsplan geregelt und sind nicht Gegenstand der Flächennutzungspla-
nung.

Die allgemeinen Hinweise werden zusätzlich in die Begründung aufge-
nommen.

4.4

4.5

4.5

4.4
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Landkreis Rostock4.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4.6 4.6
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Landkreis Rostock4.
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Landkreis Rostock4.

Die Belange der Raumordnung werden durch das Amt für Raumordnung
und Landesplanung geprüft. Diese hat in ihrer Stellungnahme keine Be-
denken gegen die Darstellung des Mischgebietes geäußert.

Das Erfordernis für die gemischte Baufläche steht nicht im Zusammen-
hang mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 Rövershagen son-
dern begründet sich durch den Aufstellungsbeschluss zur Klarstellungs-
und Ergänzungssatzung Purkshof.

Die Begründung wird durch eine Erläuterung zum städtebaulichen Erfor-
dernis der Baufläche M7 ergänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

4.7

4.8 4.8

4.7
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Landkreis Rostock4.

Die Pflicht der Veröffentlichung über ein zentrales Internetportal ist be-
kannt und die Möglichkeit dieser Bereitstellung wird regelmäßig geprüft.
Ein zentrales Internetportal des Landes mit der Möglichkeit die Unterla-
gen bereitzustellen ist bisher nicht bekannt.

Die Verfahrensvermerke werden nummeriert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

4.9

4.10

4.11

4.11

4.10

4.9
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Landkreis Rostock4.

Aus der frühzeitigen Beteiligung liegt eine Stellungnahme vom 18.06.2021
vor. Unter Punkt 3 dieser Stellungnahme wurden Hinweise und Anregun-
gen in Bezug auf das zusätzlich dargestellte Sondergebiet im Vorentwurf
abgegeben.
Dieses Sondergebiet ist nicht mehr Gegenstand der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes. Deshalb wurden zusätzliche Betrachtungen in Zu-
sammenhang mit einem Sondergebiet für Ferienwohnungen nicht mehr in
die weitergehenden Betrachtungen des Entwurfes einbezogen.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwick-
lung, als Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Ge-
meinde beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzufüh-
ren. Dies geschieht vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungs-
druckes, der sowohl eine deutliche Prägung des betreffenden Bereiches
darstellt, als auch eine Bebaubarkeit aus dem vorhandenen Bestand ablei-
ten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtlichen Gegebenheiten erkennbar,
dass es sich lediglich um eine geringfügige Einbeziehung handelt. Mit der
Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan passt die Gemeinde
die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar, dass keine
weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Satzung
und dem Bebauungsplan auftreten.

4.11

4.12

4.12

4.11
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Warnow- Wasser- und Abwasserzweckverband5.

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung wurden bereits ab-
gewogen. Ausführungen zur Prüfung der Kapazitäten der Abwasserbesei-
tigungsanlagen sind Gegenstand der Bauleitplanung zur Änderung des
Bebauungsplanes.

5.1

5.1

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

Warnow-Wasser- und Abwasserverband
Wasser- und Bodenverband

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Wamow-Wasser-u Abwasserverband Carl-Hopp-Stra&e 1 16069 Rostocl<

Amt Rostocker Heide

Abt. Bau- und Entwicklungsamt

Eichenallee 20 a EINGANGO^- AUS.
18182 Gelbensande

Verwaltungshelfer: Nordwasser GmbH

Nordwasser
Erfrischend regional.

Kundenservice

Post: Carl-Hopp-Str. 1, 18069 Rostock
Besuch: Kröpeiiner Str. 32, 18055 Rostock
Telefon: +49 381 81715-0

E-Mail: lnfo@nordwas$er.de
Internet: www.nordwasser.de

Ansprechpartneiin Fachabteilung
Abteilung Planung/Bau
Frau Karin Plate

+49 381 81715-514

karin.plato@nordwasser.de

Rostock, 03.08.2021

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rövershagen, Entwurf
hier: TÖB-Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren, ,

zum 0. g. Flächennutzungsplan bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine

grundsätzlichen Einwände oder Bedenken.

Die Stellungnahmen der Nordwasser GmbH und des Wamow-Wasser- und

Abwasserverbandes zum Vorentwurf haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Wir haben diesen

nichts hinzuzufügen.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen o. g. Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

. Uwe Wetze! I. A. Antje Koepke

Vorstand.

Ines Gründet

Karin Heike

Susanne Dräger
Axel Wiechmann

GeschäftsführerMi:

Ka^a Gödke
Amtsgericht Rostock:
HRA1852

St.-Nr. 079/133/80570

Deutsche Kreditbank AG

IBAN DE20 1203 0000 1020 5814 90

BtC BYLADEM1001
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HanseGas6.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

6.1 6.1

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

Leitungsauskunft

ign Melzer u. Voigtländer
Caroline Herbst
Lloydstraße 3
17192 Waren (Müritz)

HanseGas GmbH
 
Team Roggentin
Ahornring 5
18184 Roggentin
 
leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
T 038204-687-4722
F 038204-687-4721
 
19.07.2021

Reg.-Nr.: 440298 (bei Rückfragen bitte angeben)

Baumaßnahme: Planung
Ort: 18182 Rövershagen, Purkshof (lt. Lageplan)

Guten Tag,

im angefragten Bereich befinden sich Leitungen der HanseGas GmbH.

Freundliche Grüße

Team Roggentin 

Geschäftsführung:
Kirsten Fust
Dr. Benjamin Merkt
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. 

HanseGas GmbH 
bei Störungen und Gasgerüchen

0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt

Leitungsauskunft - Reg.-Nr.: 440298 Seite 1/2
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HanseGas6.

Der Hinweis ist bei der Ausführung von Bauvorhaben zu beachten.
6.2 6.2

Beigefügt erhalten Sie Pläne mit den Energieleitungen im angefragten Bereich für Ihre
Planungszwecke.

Wichtig für Sie: Alle Angaben zur Lage und Verlegungstiefe sind heute aktuell und könnten sich zum
Zeitpunkt der Bauarbeiten bereits geändert haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Pläne nicht an
Dritte wie z. B. eine Baufirma weitergeben. Vor Beginn der Baumaßnahmen muss die Baufirma bitte
separat eine aktualisierte Leitungsauskunft von uns einholen.

Anmerkungen:
Gegen die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf* Rövershagen hat die
HanseGas GmbH keine Einwände. Wir gehen davon aus, dass ein sicherer Betrieb der vorhandenen
Anlagen weiterhin gewährleistet ist. 

Anlagen:
Merkblatt
Leitungsanfrage

Leitungsauskunft - Reg.-Nr.: 440298 Seite 2/2
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Bürger 17.

Die hier benannten Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Amt Rostocker Heide

Eichenallee 20

18182 Gelbensande

EING A NG 2 4. Ate 2021

Rövershagen, 22.08.2021

Betreff: Stellungnahme

zu der sich im Amt Rostocker Heide als Entwurf in Auslegung

bef indl ichen 7.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde

Rövershagen und im Paral le lverfahren mi t  der 4.  Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 6 Karl 's Erlebnisdorf Rövershagen

hiermit möchte ich lhnen fristgerecht meine Anregungen und Bedenken mitteilen.

Wie oben im Absender zu entnehmen, bin ich Bewohner von Purkshof und damit Teil der

Gemeinde Rövershagen. Als Bewohner der Hausnummer 22 bin ich direkt als Nachbar der

Fläche SO/FM 2 betroffen.

Das Sondergebiet Freizeitmarkt SO/FM 1-3 soll touristisch geprägtem Freizeitvergnügen
dienen. Von Freizeiteinrichtungen, Präsentation und Verkauf unterschiedlichster Waren,

Schank- und Speisewirtschaften, Schauproduktion, Lager-und Logistikgebäuden und mehr ist

der Plan. Die zulässige Firsthöhe beträgt 32 Meter. Ausnahmsweise soli in den

Sondergebieten S01-S02 eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe von Spiel- und

Sportgeräten um bis zu 10 Metern zugelassen werden.

Das würde bedeuten, dass bei einem Abstand von circa 10 Metern von unserer

Grundstücksgrenze demnächst Fahrgestelle mit bis zu 42 Metern Höhe erlaubt wären. Des

Weiteren wären wir einer entsprechenden Beschallung ausgesetzt, wie man sie von dem
bisherigen Freizeitmarktgebiet (Freizeitpark) in SO/FM1-3 bereits kennt, da genügend dieser

Einrichtungen bereits in Betrieb sind und die empfundene Belästigung bereits jetzt schon
teilweise erheblich ist. Jedoch hat man offensichtlich erkannt, dass man Grenzwerte der

Lärmimmissionen einhalten muss.

Der Zustand, wie die Pläne es darstellen, ist für uns nicht tragbar. Er ist unzumutbar, da wir
ungewollt „Teil der Attraktionen von Karl's" werden würden und einer gravierenden

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

7.1 7.1
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Bürger 17.

Wie der Einwender korrekt darstellt (einschließlich des Referierens von
Grundlagen aus Gesetzen und Verordnungen), sind viele Belästigungen
durch Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Ob ein Anwohner selbst „zur Attraktion“ wird, bleibt fraglich, da
das gesamt Gelände von Karl’s Erdberhof nach innen orientiert ist. Die
genannten Punkte sind bereits, sofern im Rahmen der Bauleitplanung zur
Änderung des Bebauungsplanes möglich, in den Entwurf eingeflossen
(bauliche Verortung von Lärmquellen und Berücksichtung des
Umgebungsschutzes).

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegen-
stand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Verschlechterung der Nutzung unserer lmmobilie und einer unvorstellbaren

Beeinträchtigung unserer dazugehörigen Gartennutzung ausgesetzt wären. (unter anderem

lärmtechnisch) Diese Art Nutzung im Plangebiet hätte mit Sicherheit eine Überschreitung

der zulässigen Grenzwerte für Lärmimmissionen zur Folge und würde uns zusätzlich mit

beispielsweise Lärm und Geschrei der von Spielgeräten ausgeht, erheblich mehr belästigen

und macht uns krank. Nicht zu vergessen, die vielen Aktionen wie „Gruseloktober",
„Treckerfahrer dürfen das", Jahresfeiern, Lichterlasershows oder ähnliches, welche alle auf
größtmögliche Besucherzahlen ausgerichtet sind, entsprechende Emissionen und

lmmissionen mit sich bringen, und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das

benachbarte Wohngebiet, also uns, bereits in der Vergangenheit oft genug durchgeführt

wurden. Auch wir haben Rechte. Wir leben hier und brauchen unsere Ruhe und Erholung,

die uns zusteht, aber in den letzten Jahren oft genug missachtet wurde. Allein schon durch
die vielen Bauarbeiten.

Wie im Schalltechnischen Fachbeitrag auf Seite 5 im Absatz 2.1 beschrieben, befindet sich im

Südwesten zum Plangebiet der Ortsteil Purkshof, der in bedeutender Fläche im

Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen

ist. Für Allgemeine Wohngebiete gelten folgende Orientierungswerte:

> Tag 06-22 Uhr ---> 55dB
> Nacht 22-06 Uhr ---> 40dB (siehe Tabelle 2 Seite 8 Schallt. Fachbeitrag)

Auf der Seite 6 des Schalltechnischen Fachbeitrags unter Punkt 3 steht:

„Für die Beurteilung der zur Freizeitgestaltung genutzten Spielanlagen und Fahrgeschäfte im
Außenbereich kommt ggf. ouch die Freizeitlärmrichtlinie [03] in Betracht. Diese
betrachtet explizit Abenteuer-, Spiel-und Rummelplätze. Da Geräusche von Freizeitaniagen
oft in Zeiten auftreten, in denen das Ruhebedürfnis der Bevölkerung am größten ist, sind
erhöhte Nutzungsansprüche an Freizeitaniagen unabdingbar."

Aus der Gesamtlärmbelastung der Einzelpunktberechnungsergebnisse des Schalltechnischen

Fachbeitrages geht hervor, dass bereits jetzt oft eine Überschreitung der Grenzwerte

vorliegt. (Anlage 3.1) Und das bei Zugrunde liegen einer falschen Bettenzahl des Hotels von
100 Betten. Die Bettenzahl beträgt 200 Betten obwohl nur 100 Betten erlaubt waren, und

damit muss das Schallgutachten überarbeitet werden. Wir sind also in der Summe von

Verkehr und Gewerbe bereits an vielen lmmissionsorten (10) an unseren Häusern über die

Grenzwerte belastetH!

Folgende Punkte aus der Freizeitlärm- Richtlinie sollten bei der Planung und Abwägung in

Betracht gezogen werden:

Stand 06.03.2015 Freizeitlärm-Richtlinie der LAI (https://www.lai-
immissionsschutz.dejdocuments/freizeitlaermrichtline 1503575715. pcif )16.08.2021/14:22

> Die lauteste Anlage sollte von der Wohnbebauung am entferntesten aufgestellt

werden.
> Ein Ansprechpartner für Anfragen bzw. Beschwerden zu benennen und incl.

Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben
> Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigenüberwachung zu verpflichten. Diese ist

zu dokumentieren und kontrollierbar (So könnte man vermeiden, dass nach

7.2 7.2
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Bürger 17.

Schließung des Erlebnisdorfes die Bänder für die Beschallung z.B. bellender Hund,
krähender Hahn... weiterlaufen.)

> Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit erheblich belästigt werden (siehe auch meine vorherigen
Ausführungen)

> Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die
Schutzbedürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten
(also auch Schutzgut Mensch- wir Anwohner)

Wir fühlen uns teilweise jetzt schon erheblich belästigt. Sei es durch die unzureichende
verkehrstechnische lnfrastruktur, Verkehrslärm oder den teilweise durchdringenden Lärm
und Schall zwischen Hotel und Logistikhalle, wie in Anlage 5 des Schalltechnischen
Fachbeitrages zu entnehmen ist. Wie hier deutlich erkennbar ist, sind wir als Bevölkerung
(auch als Schutzgut Mensch/Menschliche Gesundheit bezeichnet) dem Lärm bzw. Schall
durch die Spiel — und Rummelplätze des Freizeitmarktes und der Summe der
Lärmimmissionen und Emissionen auch durch Verkehr teils ungeschützt ausgesetzt.
Besonders die Kommunikations- und Spielgeräusche durch schreiende Menschen aus dem
Spiel- und Kletterbereich belasten erheblich unsere Grenze zum Erträglichen. Besonders bei
ungünstigen Windverhältnissen. Auf der Seite 31 des Schalltechnischen Fachbeitrages geht
man davon aus, dass in diesem Bereich ständig 50 Kinder dazu beitragen. (man beachte die
doppelte Hotelbettenzahl, welche noch nicht berücksichtigt ist) Tendenz steigend. Hier wäre
an dieser Stelle Lärmschutz in einer geeigneten Form dringend angebracht, um das Wohnen
für uns nicht unmöglich zu machen.

Min
701E- -71-22,--

Quelle: Anlage 5 Schalltechnischer Fachbeitrag zeigt durchdringender Schall zwischen Hotel
und Halle in Richtung Wohngebiet

Es gab von unserer Seite bereits entsprechende Vorschläge, wie eine Lärmschutzwand in
etwa entlang der blauen Baulinie parallel zur B105. (siehe folgende Skizze gelb dargestellt)

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

7.3 7.3
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Bürger 17.

Lärmschutzwände sind mit Vor- und Nachteilen behaftet; das betrifft
hinsichtlich der Nachteile insbesondere die optische Barrierewirkung. Da
es mildere Mittel gibt, mit den entstehenden Lärmimmissionen
umzugehen, wurden diese auch auf Basis der Ergebnisse des
Lärmschutzgutachtens gewählt und im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Festsetzungen zu Anpflanzgeboten und Pflanzlisten sind nicht Bestandteil
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

Grunfläc
he mit

Streuobs
twiese

Ho
tel

Logis
tik

Halle

Lärmschutzwand entlang der blauen Baulinie
könnte die Lücke schließen

Eishalle

Skizze Vorschlag um durchdringenden Lärm auf die Anwohner zu vermeiden

Alternativ wäre auch eine entsprechende Begrünung mit hohen Bäumen denkbar, da sich ja
sowieso die Grünfläche mit der Streuobstwiese anschließt. Es sollte darauf geachtet werden,
dass sich sämtliche Schallquellen östlich dieses Lärmschutzes befinden. Auch die lila
dargestellte Linienschallquelle westlich des Hotels. (siehe Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5
Anlage A5 — Gewerbelärm)

Quelle: Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5 Anlage A5 — Gewerbelärm

Schließung des Erlebnisdorfes die Bänder für die Beschallung z.B. bellender Hund,
krähender Hahn... weiterlaufen.)

> Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit erheblich belästigt werden (siehe auch meine vorherigen
Ausführungen)

> Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die
Schutzbedürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten
(also auch Schutzgut Mensch- wir Anwohner)

Wir fühlen uns teilweise jetzt schon erheblich belästigt. Sei es durch die unzureichende
verkehrstechnische lnfrastruktur, Verkehrslärm oder den teilweise durchdringenden Lärm
und Schall zwischen Hotel und Logistikhalle, wie in Anlage 5 des Schalltechnischen
Fachbeitrages zu entnehmen ist. Wie hier deutlich erkennbar ist, sind wir als Bevölkerung
(auch als Schutzgut Mensch/Menschliche Gesundheit bezeichnet) dem Lärm bzw. Schall
durch die Spiel — und Rummelplätze des Freizeitmarktes und der Summe der
Lärmimmissionen und Emissionen auch durch Verkehr teils ungeschützt ausgesetzt.
Besonders die Kommunikations- und Spielgeräusche durch schreiende Menschen aus dem
Spiel- und Kletterbereich belasten erheblich unsere Grenze zum Erträglichen. Besonders bei
ungünstigen Windverhältnissen. Auf der Seite 31 des Schalltechnischen Fachbeitrages geht
man davon aus, dass in diesem Bereich ständig 50 Kinder dazu beitragen. (man beachte die
doppelte Hotelbettenzahl, welche noch nicht berücksichtigt ist) Tendenz steigend. Hier wäre
an dieser Stelle Lärmschutz in einer geeigneten Form dringend angebracht, um das Wohnen
für uns nicht unmöglich zu machen.

Min
701E- -71-22,--

Quelle: Anlage 5 Schalltechnischer Fachbeitrag zeigt durchdringender Schall zwischen Hotel
und Halle in Richtung Wohngebiet

Es gab von unserer Seite bereits entsprechende Vorschläge, wie eine Lärmschutzwand in
etwa entlang der blauen Baulinie parallel zur B105. (siehe folgende Skizze gelb dargestellt)
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Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Auf Seite 7 des Schalltechnischen Fachbeitrages heißt es:

„Wo i.R.d. Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, muss ein Ausgleich durch andere
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planunqsrechtlich abqesichert werden. Zuvor
ist die Einhaltung der Orientierungswerte unter Berücksichtigung aktiver
Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen."

„Die Gemeinde hat die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese
Auswirkungen zu verhindern." (Seite8 Schalltechnischer Fachbeitrag)

Aus diesem Grund mache ich folgenden Vorschlag:

1. Die Fläche SO/FM2 wird geteilt in eine wohngebietsnahe und eine
wohngebietsferne Fläche/Baufeld. Die wohngebietsnahe Fläche könnte
beispielsweise SO/FM2.1 heißen.
Hiermit wird gewährleistet, dass die Nutzung der lmmobilien samt Gärten der
Anwohner in Zukunft nicht weiter belastet wird und eine weitere Verschlechterung
der Lebensverhältnisse zur Folge hat. Die Schutzbedürftigkeit des benachbarten
Wohngebietes ist zu gewährleisten.

Siehe folgende Skizze:

Quelle: Amt Rostocker Heide öffentliche Auslegung des Planzeichnungs-Entwurf

7.5 7.5
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Die hier benannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Festsetzungen, die den Lärmschutz betreffen wurden im Entwurf zur 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
berücksichtigt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

2. Mindestens auf der wohngebietsnahen Fläche (SO/FM2.1) bleibt die
Grundflächenzahl von 0,5 erhalten, denn eine Erhöhung der Grundflächenzahl auf 0,6
würde eine dichtere Bebauung erlauben, mit entsprechender Mehrbelastung der
Emissionen und lmmissionen auf die Anwohner. Ebenso ist eine Überbauung von
30% nicht möglich.

3. Auf der wohngebietsnahen Fläche beträgt die maximale Firsthöhe die gleiche Höhe,
wie die bestehende Logistikhalle oder das Hotel. Eine Überschreitung ist nicht
zulässig.

4. Der Abstand der wohngebietsnahen blauen Baugrenzlinie zu unserem Grundstück ist
zu überdenken. (10Meter?) Das Flurstück 106 nördlich des Flurstückes 103/2 ist zu
beachten. Die angepflanzten Hecken und Bäume sind in Bezug auf die 5 Meter
Puffer- Abstandsregelung aus der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Seite 9 zu
beachten, um Störungen von Brutvögeln zu vermeiden

5. Lärmbedingte Gesundheitsrisiken für die Anwohner sind zu vermeiden.

lch mache folgende Forderung auf:
Einhaltung der empfohlenen lmmissions-Richtwerte in Allgemeinen Wohngebieten.
Geräuschpegel, die sich auf ein Allgemeines Wohngebiet beziehen, sind einzuhalten
bzw. herzustellen. Entsprechende Festsetzungen sind bisher lediglich für das Hotel
Paletti unter Punkt 7.2 im Textteil erkennbar!
Das Umweltbundesamt hat Leitlinien zum Schutzgut Menschliche Gesundheit
erarbeitet, für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen
und Zulassungsverfahren. Ziel ist die Berücksichtigung des Menschen und seiner
Gesundheit mehr Substanz zu verschaffen und den interdisziplinären Dialog zur
Bearbeitung dieses Themenfeldes zu fördern.
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/l
eitlinien schutzgut menschliche gesundheit 38-43.pdf ) 22.08.21/16:10

Die in der Umweltverträglichkeitsprüfung geltenden Grundsätze in Bezug auf
Schutzgut Mensch, (s. Seite 1.8 Tabellel in der Begründung der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6*Karrs Erlebnisdorf* Rövershagen) lassen eine
zufriedenstellende und vorsorgeorientierte Bearbeitung dieses Schutzgutes
vermissen.

Lärm macht krank. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Gesundheitliche Schäden wie
erhöhtes Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Belästigungen hervorgerufen durch die
Störung der Kommunikation, der Erholung und Entspannung, des Nachtschlafes und des
Wohlbefindens sind nur einige Punkte aus der Broschüre Lärmaktionsplanung MV worin
lnhalt, Ziele und Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie beschrieben werden.
(Herausgeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG))

7.6 7.6
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Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.

Schon durch Verkehrslärm sind wir Anwohner erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt.
Dazu gehören Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens (bei 50-
55db) oder die Risikoerhöhung für einen Herzinfarkt (65-70db). (Siehe Lärmaktionsplanung
MV).

Folgende Rechtliche Grundlagen sollten berücksichtigt werden:

> Grundgesetz

- Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 (2) GG

> Bundesimmissionsschutzgesetz

- Planungsgrundsatz nach § 50 BlmSchG, Trennungsgebot
- Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen §§41-43, 16., 24 BlmSchV
- Lärmminderungsplanung §§47a-f BlmSchG

> Baugesetzbuch
- Menschenwürdige Umwelt sichern, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse schaffen

nach § 1 BauGB
- Festsetzungen nach § 9 Nr. 24 BauGB

> Raumordnungsgesetz

- §2 Abs.2 Nr.3 Satz 8 ROG
- Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und

zusätzlicher Verkehr vermieden wird
- §2 Abs.2 Nr.6 ROG
- Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind

sicherzustellen

Täglich haben wir mit der bereits jetzt unbeherrschbaren, nicht regelbaren
Verkehrssituation in und um Purkshof zu kämpfen. Unnötig lange Wegezeiten erschweren
und belasten unseren Alltag. Ständige Stau's sind eine erhebliche Belastung. Man kommt als

7.8 7.8
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Der Flächennutzungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme
des motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten.
Nichtsdestoweniger bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von
Autofahrenden auf andere Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen
Mecklenburg-Vorpommerns gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock
und Rövershagen (mehrere vertaktete Bahn- und Buslinien) zur
Entspannung der Lage beitragen würde. Regelungen zu treffen, die
bestimmte Gruppen in der Nutzung des Autos privilegieren (Anwohner)
oder zu benachteiligen (Besucher, Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes sein. Über die Bauleitplanverfahren soll der
Parkverkehr der Besucher nach Möglichkeit gesichert bzw. auf dem
Gelände beschränkt werden. Die Nutzung wird im Flächennutzungsplan
dargestellt. Diese Stellplätze sind mit einer leistungsfähigen Bundesstraße
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Genauere
Festsetzungen können nur im Rahmen der Änderung des
Bebauungsplanes getroffen werden.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Anwohner nur mit langen Wartezeiten in bzw. aus dem völlig überlasteten Kreisverkehr. Für
Rettungsfahrzeuge ist die Situation nicht tragbar. Abgestellte Karl's - Mitarbeiter, die den
Verkehr händisch regeln sollen, helfen in diesen Situationen überhaupt nicht, sondern sind
nicht befugt, den Straßenverkehr zu regeln, sodass sich hier die Frage der Verkehrssicherheit
stellt. (Stichwort Versicherung) Es sind keine Bemühungen im Entwurf erkennbar, welche
diese erheblichen Belastungen reduzieren sollen. Die geplante zusätzliche Stellplatzfläche,
die genutzt werden soll, wenn die andere bereits vorhandene Parkfläche voll ist, ist teilweise
jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Hier müsste die Parkregelung bereits viel früher an der
Einfahrt von unserer Ortslage oder noch früher auf der B105 durch entsprechende
Leitsysteme beginnen. Dies wurde schon vor langer Zeit auf einer Zusammenkunft mit Karl's
besprochen. Die Umsetzung der Regelung, dass erst der bereits vorhandene Parkplatz
ausgeschöpft wird, fehlt bisher, und eine Planung ist dafür nicht erkennbar. Außerdem wird
die „zusätzlich geplante", bereits in vollem Umfang genutzte Parkfläche momentan sehr
gerne als Campingplatz genutzt. Man kann hier täglich und vor allem nachts bis zu 45
Wohnmobile und Wohnwagen und auch das ein oder andere Zelt sehen. Ganz offensichtlich
(siehe Schilder am Platz) kann hier für nur 10 Euro ohne Strom und ohne Wasser bzw.
Abwasser übernachtet werden. Diese zusätzliche Einnahmequelle belastet die Anwohner
und die Grundflächen insbesondere das Grundwasser von Purkshof. Gibt es dafür eine
Berechtigung? Aus dem Entwurf geht diese Art der Nutzung nicht hervor.

Auf Seite 14 der Broschüre über Lärmaktionsplanung MV steht:

Umgebungslärm sind unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für
industrielle Tätigkeiten. Lärm sind Geräusche, die Menschen und Tiere beeinträchtigen.

Die Wirkungen von Umgebungslärm werden auf der Seite 91 der Lärmaktionsplanung
deutlich.

E-221, :77,2tenansicht

Schema der Wirkungen von Umgebungslärm
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Der Rotmilan ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Verfahren
der Bebauungsplanänderung erwähnt worden. Bruthabitate oder Sichtun-
gen wurden nicht bestätigt. Der Landkreis hat keine Hinweise oder Anre-
gungen zum Fachbeitrag in seiner Stellungnahme abgegeben.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil der
Flächennutzungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge
wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und
Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in
der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s
Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier genannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist ebenfalls Bestandteil der
Bebauungsplanänderung und nicht der Änderung zum
Flächennutzungsplan.

lch möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) das
Vorkommen des hier lebenden Milanpärchens nicht berücksichtigt wird. Es kreist oft über
unser Wohngebiet und über Karl's Erlebnisdorf. Das Plangebiet ist damit Flug- und Jagdrevier
für den Greifvogel. Es hat hier bisher ein hervorragend geeignetes Habitat und steht auf
Grund seiner Gefährdung beim Nabu auf der Vorwarnliste. Dies ist demnach bei der
Festsetzung der erlaubten Firsthöhen und Grundflächenzahl im Plangebiet zu
berücksichtigen.

Der Schalltechnische Fachbeitrag wurde im März 2021 fertiggestellt. Auf Seite 33 in Tabelle
26 findet man Emissionsdaten anlagenbezogener Parkplätze. Die Hotelbettenangabe ist
nicht korrekt. Hier beziehen sich die Anzahl der Hotelparkplätze auf 100 Betten. Das muss
auf 200 Betten korrigiert werden.

Ein weiteres Problem sehe ich in den beiden neu hinzugekommenen Gebieten SO/FM2a und
2b. Diese sind zwar im Planzeichnungsentwurf erkennbar, allerdings im Textteil überhaupt
nicht erläutert, begründet bzw. beschrieben, was aber erforderlich ist, um zum Einen die
Nutzung nachvollziehbar zu machen und zum Anderen die Planungsunterlagen überhaupt
lesen zu können. Was sind SO/FM 2a und 2b? Hier beträgt die zulässige Firsthöhe 34 (2a)
bzw. 37 (2b) Meter. Da in den Flächen S01-502 aber 10 Meter Überschreitung möglich wäre,
erlauben die Entwurfspläne Firsthöhen bei Spiel- und Sportgeräten von 44 bzw. 47 Metern!
Wo soli das hinführen? Die lmmissions-Berechnung des Schallgutachtens muss auf der
entsprechenden möglichen Höhe erfolgen, also 44 bzw. 47 Metern, und berücksichtigt
werden. Im Textteil unter Punkt 3.1 steht, dass innerhalb des Baugebietes SO/FM 2 eine
Wasserfläche bis zu einer Größe von 1.500 m2 zulässig. Haben wir dann demnächst ein Karl's
Plansch (https://www.themepark-central.de/karls-elstal-plantsch-eroeffnung/ )mit 47 Meter
Wasserrutsche vor dem Schlafzimmer? Und wenn ja, ist das im Schallgutachten
berücksichtigt worden? Die Nutzung dieser Wasserfläche wird nicht näher erläutert.

In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist immer wieder von einer nicht
wesentlichen zusätzlichen Belastung oder Beeinträchtigung zu lesen. Diese Darstellung ist
subjektiv und es wird nicht dargestellt, wie diese Beeinträchtigungen aussehen. Die Summe
der vielen nicht wesentlichen zusätzlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen stellt für die
Anwohner, das angeschlossene Wohngebiet, also für Mensch und Natur in Purkshof am
Ende eine erhebliche Belastung dar. Begründung Seite 39 Punkt 2.6.3 : „...Eine Erhöhung des
Verkehrs wird dadurch nicht bedingt. Es dient eher dem reibungslosen Ablauf und der
schnelleren Organisation des vorhandenen Besucherverkehrs. Wesentlich zusötzliche
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit sind durch die
Änderung des Bebauungsplanes daher nicht zu erwarten."Dem widerspreche ich. Viele
ehemalige Gäste von Karls Erlebnispark meiden diesen aufgrund der Verkehrssituation.
Verbessert man diese, ist durchaus damit zu rechnen, dass der Besucherverkehr weiter
zunimmt.

Für uns Anwohner gibt es kaum noch Bewegungsfreiräume zur Erholung, für Sport und
Bewegung. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen. Es ist gesetzlich verankert. Fahrrad fahren

7.11

7.11

7.12

7.12

7.13

7.13

7.14

7.14



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

30

Bürger 17.

Das Gesundheitsamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der
im Planverfahren beteiligt wurde. Hinweise des Gesundheitsamtes sind
nicht eingegangen. Die Darstellung, dass Spazierengehen nur unter
Lebensgefahr möglich sei, entspricht nicht den Tatsachen, da sie
Versäumnisse der Straßenverkehrsbehörde bei der Sicherung des Fuß-
und Radverkehrs suggeriert, die nicht erkennbar sind. Die Prüfung der
Schulwegsicherheit ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens, kann
aber gegenüber der Gemeinde bzw. dem Landkreis angeregt werden.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der im
Planverfahren beteiligt wurde.

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.

oder Spaziergänge sind nur unter Lebensgefahr möglich. Mit einem befahrbaren Gehweg bei
hohem Verkehrsaufkommen sind die Anwohner insbesondere Kinder und alte Menschen
gefährdet. In den „Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit — Für eine wirksame
Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren" steht: „wird
das Untersuchungsprogramm zum Schutzgut menschliche Gesundheit auf
„Trivialindikatoren", wie zum Beispiel auf den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen
oder deren Beeinträchtigung durch Schall oder Luftschadstoffimmissionen, reduziert.
Andererseits werden Institutionen wie die Gesundheitsämter, die dazu beitragen können,
class die Gesundheitsbelange umfassend und in effizienter Weise Eingang in den
Untersuchungsrahmen von Umweltverträglichkeitsstudien und -berichten finden, nicht
ausreichend an den einschlägigen Verfahren beteiligt."
(https://www.umweltbundesamt.dejsites/default/files/medien/378/publikationen/leitlinien
schutzgut menschliche gesundheit 38-43.pdf )

Und weiter:

„Für eine kleinräumige Sozialraumanalyse wird die Beteiligung des Jugendamts in
Planungs- und Genehmigungsverfahren angeregt."

Schon so oft haben wir Anwohner auf die Gefährdung der Kinder aufmerksam gemacht. Die
Situation ist unverantwortlich. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere
Vorsorgemaßnahmen schützen die hier lebenden Menschen vor dem immer mehr
zunehmenden Massentourismus und Durchgangsverkehr. Prüfen Sie bitte einmal den
Schulweg unserer schulpflichtigen Kinder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln! Und am
Nachmittag kann kein Kind zum gemeinsamen Spiel das andere Haus mit den Freunden
unter sicheren Bedingungen erreichen!

In der Begründung auf Seite 30 Punkt 2.4.3 steht: „Eine intakte Umwelt ist ouch die
Lebensgrundlage für den Menschen. Durch die Benennung des Schutzgutes Mensch mit
dem Zusatz „insbesondere der menschlichen Gesundheit" in § 2 UVPG wird deutlich, dass
es bei der Betrachtung des Schutzgutes in Abgrenzung zu anderen Schutzgütern im
Wesentlichen um das Wohlbefinden des Menschen und ein die Gesundheit förderndes
Wohnumfeld geht. Zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch sind daher die Ausstattung des
Plangebietes im Hinblick auf ein attraktives und gesundes Wohnumfeld, die
Erholungseignung von siedlungsnahen Flächen sowie erholungsrelevante Infrastruktur und
mögliche Beeinträchtigungen dieser Qualitäten durch beispielsweise Lärm und sonstige
lmmissionen oder fehlende Zugänglichkeit/Durchgängigkeit von Erholungsflächen zu
betrachten."Von einem „die Gesundheit förderndes Wohnumfeld" entfernen wir uns immer
mehr.

lch möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) das
Vorkommen des hier lebenden Milanpärchens nicht berücksichtigt wird. Es kreist oft über
unser Wohngebiet und über Karl's Erlebnisdorf. Das Plangebiet ist damit Flug- und Jagdrevier
für den Greifvogel. Es hat hier bisher ein hervorragend geeignetes Habitat und steht auf
Grund seiner Gefährdung beim Nabu auf der Vorwarnliste. Dies ist demnach bei der
Festsetzung der erlaubten Firsthöhen und Grundflächenzahl im Plangebiet zu
berücksichtigen.

Der Schalltechnische Fachbeitrag wurde im März 2021 fertiggestellt. Auf Seite 33 in Tabelle
26 findet man Emissionsdaten anlagenbezogener Parkplätze. Die Hotelbettenangabe ist
nicht korrekt. Hier beziehen sich die Anzahl der Hotelparkplätze auf 100 Betten. Das muss
auf 200 Betten korrigiert werden.

Ein weiteres Problem sehe ich in den beiden neu hinzugekommenen Gebieten SO/FM2a und
2b. Diese sind zwar im Planzeichnungsentwurf erkennbar, allerdings im Textteil überhaupt
nicht erläutert, begründet bzw. beschrieben, was aber erforderlich ist, um zum Einen die
Nutzung nachvollziehbar zu machen und zum Anderen die Planungsunterlagen überhaupt
lesen zu können. Was sind SO/FM 2a und 2b? Hier beträgt die zulässige Firsthöhe 34 (2a)
bzw. 37 (2b) Meter. Da in den Flächen S01-502 aber 10 Meter Überschreitung möglich wäre,
erlauben die Entwurfspläne Firsthöhen bei Spiel- und Sportgeräten von 44 bzw. 47 Metern!
Wo soli das hinführen? Die lmmissions-Berechnung des Schallgutachtens muss auf der
entsprechenden möglichen Höhe erfolgen, also 44 bzw. 47 Metern, und berücksichtigt
werden. Im Textteil unter Punkt 3.1 steht, dass innerhalb des Baugebietes SO/FM 2 eine
Wasserfläche bis zu einer Größe von 1.500 m2 zulässig. Haben wir dann demnächst ein Karl's
Plansch (https://www.themepark-central.de/karls-elstal-plantsch-eroeffnung/ )mit 47 Meter
Wasserrutsche vor dem Schlafzimmer? Und wenn ja, ist das im Schallgutachten
berücksichtigt worden? Die Nutzung dieser Wasserfläche wird nicht näher erläutert.

In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist immer wieder von einer nicht
wesentlichen zusätzlichen Belastung oder Beeinträchtigung zu lesen. Diese Darstellung ist
subjektiv und es wird nicht dargestellt, wie diese Beeinträchtigungen aussehen. Die Summe
der vielen nicht wesentlichen zusätzlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen stellt für die
Anwohner, das angeschlossene Wohngebiet, also für Mensch und Natur in Purkshof am
Ende eine erhebliche Belastung dar. Begründung Seite 39 Punkt 2.6.3 : „...Eine Erhöhung des
Verkehrs wird dadurch nicht bedingt. Es dient eher dem reibungslosen Ablauf und der
schnelleren Organisation des vorhandenen Besucherverkehrs. Wesentlich zusötzliche
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit sind durch die
Änderung des Bebauungsplanes daher nicht zu erwarten."Dem widerspreche ich. Viele
ehemalige Gäste von Karls Erlebnispark meiden diesen aufgrund der Verkehrssituation.
Verbessert man diese, ist durchaus damit zu rechnen, dass der Besucherverkehr weiter
zunimmt.

Für uns Anwohner gibt es kaum noch Bewegungsfreiräume zur Erholung, für Sport und
Bewegung. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen. Es ist gesetzlich verankert. Fahrrad fahren7.15 7.15
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Das Zitat wird zur Kenntnis genommen.

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplanes. Hier werden nur die entsprechenden Flächen für
mögliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genauen Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen, sind aber nicht mehr Bestandteil der
Änderungen.

Ein dem Einwender unbekanntes Wort ist nicht Bestandteil der Abwägung
zum Bauleitplanverfahren.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung heißt es auf Seite 9:

„Nach der Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung ist die Än-
derung der festgesetzten Grün- und Maßnahmenflächen im westlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes (im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als UG 1 bezeichnet) nicht mehr Be-
standteil des Änderungsverfahrens. Diese Flächen werden nicht mehr GIs Sondergebiets-
flächen in Betracht gezogen und die Festsetzungen bleiben wie im rechtskräftigen
Bebauungsplan ausgewiesen, bestehen."

Das begrüßen wir. Die Festsetzungen bestehen seit 2006 und wurden bisher noch nicht
umgesetzt. Hier ist meines Erachtens ein zeitlicher Rahmen notwendig, um die Umsetzung
endlich durchzuführen. Schließlich sind es Ausgleichsmaßnahmen für vorher durchgeführte
Eingriffe in die Natur. Auf der Seite 10-11 steht weiter: „ In der Praxis wurden die
einzelnen Vorhaben den bestimmten Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet. Diese wurden im
Einvernehmen mit dem Landkreis aber außerhalb des Bebauungsplanes durchgeführt.
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden nur vereinzelte Maßnahmen realisiert, wie z.B.
Baumpflanzungen und Heckenpflanzungen. Der große Bereich für Ausgleichsmaßnahmen,
wie Streuobstwiese, Blühstauden und Beerensträucher wurde daher bisher nicht
hergestellt....Bestimmte Ausgleichsmaßnahmen wurden entweder an anderer als die
festgesetzte Stelle im Bebauungsplan durchgeführt oder die Änderungen führten nicht zu
einer Ausweitung oder Änderung von Ausgleichsmaßnahmen. „

1st dies geprüft worden? Wo und in welcher Form sind diese Ausgleichsmaßnahmen
durchgeführt worden? Angesichts der doppelt erbauten Bettenzahl des Hotels und der
ständigen Belastungen würden wir es begrüßen, wenn die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen gemäß gültigem Bebauungsplan, oder im Entwurf unter Punkt 5
aufgeführt und auf Seite 10 der Begründung unter Punkt 1.6.3 beschrieben, endlich
schnellstmöglich erfolgt, zumal eine Umstrukturierung in Sondergebiet nicht mehr
vorgesehen ist.

An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Formfehler aufmerksam machen.

In der Begründung Seite 6 steht das Wort „mäandern". Dieses Wort kenne ich nicht.

In der Begründung Seite 9 Punkt 1.6.1 „Der ehemalige Bereich SO/Baumarkt wird in den
Bereich...umbenannt". Damit ist wohl der Bereich Bauernmarkt gemeint.

In der Begründung Seite 16 sind FFH-Gebiete mehr als 3000m entfernt vom Plangebiet. Dies
hatte ich im Vorentwurf bereits in Frage gestellt, da es laut google Abmessung nur 1800m
sind. Auf Seite 30 der Begründung Punkt 2.4.2 liegt das Schutzgebiet allerdings nur noch
2000m vom Plangebiet entfernt. Wir kommen der Sache näher. Ich vermisse die
Nachvollziehbarkeit.Ist die Entfernung geprüft worden?

Die Seiten 35 und 36-37 zeigen Wiederholungen „Für die Feldlerche und das Rebhuhn...".

lnsgesamt zeigen die Entwürfe noch deutliche Schwachstellen auf.

Meines Erachtens ist die Erweiterung des Projektes Karl's in dieser Form kritisch zu
hinterfragen.
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Vermutlich verweist der Einwender auf ordnungsgemäße Bewässerungssysteme
der Landwirtschaft. Die ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwicklung, als
Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Gemeinde
beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzuführen. Die geschieht
vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungsdruckes, der sowohl eine deut-
liche Prägung des betreffenden Bereiches darstellt, als auch eine Bebaubarkeit
aus dem vorhandenen Bestand ableiten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtli-
chen Gegebenheiten erkennbar, dass es sich lediglich um eine geringfügige Ein-
beziehung handelt. Mit der Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan
passt die Gemeinde die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar,
dass keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Sat-
zung und dem Bebauungsplan auftraten.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv wenige mögliche Räume in
Mecklenburg-Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s
Hof“ möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten allgemein
bekannt und mehrfach Gegenstand der Planabwägung gewesen.

Um die Belange der Anwohner in Bezug auf den Lärmschutz wie auch die Belange
des Artenschutzes zu berücksichtigen wurden entsprechende Fachgutachten
angefertigt. Diese fanden Berücksichtigung in den Festsetzungen zur 4. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*

lnsgesamt zeigen die Entwürfe noch deutliche Schwachstellen auf.

Meines Erachtens ist die Erweiterung des Projektes Karl's in dieser Form kritisch zu
hinterfragen.

lmmer öfter frage ich mich, welchen Stellenwert Naturschutz hier hat. Da sind massenhaft
Plastikfetzen oder schwarze Schlauchteile von der Bewässerung der Erdbeeren in der Natur
zu finden, da werden Brunnen gebaut, um die Bewässerung der Erdbeeren zu gewährleisten,
da wird immer noch eine Eiszeit mitten im Sommer betrieben.... Das Bauen von Brunnen für
Erdbeeren ist Raubbau an der Natur. Das Ökosystem (UNESCO-Weltkulturerbe) von Donana
in Huelva im Südwesten Spaniens ist ein gutes Beispiel. Eines der wichtigsten Feuchtgebiete
Europas fällt der Bewässerung von Erdbeeren zum Opfer auf Kosten der Zugvögel, der dort
lebenden Menschen und der Natur. „...Erdbeeren sind durstige Früchte...". Haben wir damit
begonnen, die gleichen Fehler wie in Andalusien zu wiederholen? Das macht Angst.

Auch in Purkshof sind die Auswirkungen der Eingriffe in die Natur zu bemerken. Noch vor
wenigen Jahren hatten wir hier so viele Amphibien, dass sie zu bestimmten Tages-, und
Nachtzeiten laut in großer Zahl zu hören waren. Leider gibt es sie immer weniger. Und
anstatt die Populationen zu schützen, wird die nächste grüne Fläche sogar mit altem
Baumbestand und als Parkanlage ausgewiesen, vor dem ehemaligen Gutshaus geopfert, um
private lnteressen eines Einzelnen für die Bebauung und die Umwandlung in ein Mischgebiet
frei zu geben. Und anstatt der vollversiegelten Parkfläche eine Etage raufzusetzen, wird eine
große landwirtschaftliche Fläche Privatparkplatz. Die Photovoltaikanlagen kann man ebenso
auf die bestehenden Dächer aufbringen.

lch persönlich möchte nicht, dass Purkshof sich weiterhin zu einem irgendwann leblosen
Massen-Touristenort entwickelt, wo Wohnen keine Rolle mehr spielt. Es gibt genug von
diesen Orten.

Mit der Bitte, das bestehende Defizit hinsichtlich gesundheitlicher Belange der Anwohner bei
der Planung zu überwinden und den Schutz der Natur bei der Abwägung zu berücksichtigen,
verbleibe ich
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Amt Rostocker Heide

Eichenallee 20

18182 Gelbensande Rövershagen, 22.08.2021

Betreff: stellungnahme

zu der sich im Amt Rostocker Heide als Entwurf in Auslegung
befindlichen 7.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Rövershagen und im Parallelverfahren mit der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6 Karl's Erlebnisdorf Rövershagen

hiermit möchte ich lhnen fristgerecht meine Anregungen und Bedenken mitteilen.

Wie oben im Absender zu entnehmen, bin ich Bewohner von Purkshof und damit Teil der
Gemeinde Rövershagen. Als Bewohner der Hausnummer 22 bin ich direkt als Nachbar der
Fläche SO/FM 2 betroffen.

Das Sondergebiet Freizeitmarkt SO/FM 1-3 soil touristisch geprägtem Freizeitvergnügen
dienen. Von Freizeiteinrichtungen, Präsentation und Verkauf unterschiedlichster Waren,
Schank- und Speisewirtschaften, Schauproduktion, Lager-und Logistikgebäuden und mehr ist
der Plan. Die zulässige Firsthöhe beträgt 32 Meter. Ausnahmsweise soll in den
Sondergebieten S01-S02 eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe von Spiel- und
Sportgeräten um bis zu 10 Metern zugelassen werden.

Das würde bedeuten, dass bei einem Abstand von circa 10 Metern von unserer
Grundstücksgrenze demnächst Fahrgestelle mit bis zu 42 Metern Höhe erlaubt wären. Des
Weiteren wären wir einer entsprechenden Beschallung ausgesetzt, wie man sie von dem
bisherigen Freizeitmarktgebiet (Freizeitpark) in SO/FM1-3 bereits kennt, da genügend dieser
Einrichtungen bereits in Betrieb sind und die empfundene Belästigung bereits jetzt schon
teilweise erheblich ist. Jedoch hat man offensichtlich erkannt, dass man Grenzwerte der
Lärmimmissionen einhalten muss.

Der Zustand, wie die Pläne es darstellen, ist für uns nicht tragbar. Er ist unzumutbar, da wir
ungewollt „Teil der Attraktionen von Karl's" werden würden und einer gravierenden

Die hier benannten Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

8.1
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Verschlechterung der Nutzung unserer lmmobilie und einer unvorstellbaren
Beeinträchtigung unserer dazugehörigen Gartennutzung ausgesetzt wären. (unter anderem
lärmtechnisch) Diese Art Nutzung im Plangebiet hätte mit Sicherheit eine Überschreitung
der zulässigen Grenzwerte für Lärmimmissionen zur Folge und würde uns zusätzlich mit
beispielsweise Lärm und Geschrei der von Spielgeräten ausgeht, erheblich mehr belästigen
und macht uns krank. Nicht zu vergessen, die vielen Aktionen wie „Gruseloktober",
„Treckerfahrer dürfen das", Jahresfeiern, Lichterlasershows oder ähnliches, welche alle auf
größtmögliche Besucherzahlen ausgerichtet sind, entsprechende Emissionen und
Immissionen mit sich bringen, und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das
benachbarte Wohngebiet, also uns, bereits in der Vergangenheit oft genug durchgeführt
wurden. Auch wir haben Rechte. Wir leben hier und brauchen unsere Ruhe und Erholung,
die uns zusteht, aber in den letzten Jahren oft genug missachtet wurde. Allein schon durch
die vielen Bauarbeiten.

Wie im Schalltechnischen Fachbeitrag auf Seite 5 im Absatz 2.1 beschrieben, befindet sich im
Südwesten zum Plangebiet der Ortsteil Purkshof, der in bedeutender Fläche im
Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen
ist. Für Allgemeine Wohngebiete gelten folgende Orientierungswerte:

> Tag 06-22 Uhr ---> 55dB
> Nacht 22-06 Uhr ---> 40dB (siehe Tabelle 2 Seite 8 Schallt. Fachbeitrag)

Auf der Seite 6 des Schalltechnischen Fachbeitrags unter Punkt 3 steht:

„Für die Beurteilung der zur Freizeitgestaltung genutzten Spielanlagen und Fahrgeschäfte im
Außenbereich kommt ggf. auch die Freizeitlärmrichtlinie 1.031 in Betracht. Diese
betrachtet explizit Abenteuer-, Spiel-und Rummelplätze. Da Geräusche von Freizeitanlagen
oft in Zeiten auftreten, in denen das Ruhebedürfnis der Bevölkerung am größten ist, sind
erhöhte Nutzungsansprüche an Freizeitanlagen unabdingbar."

Aus der Gesamtlärmbelastung der Einzelpunktberechnungsergebnisse des Schalltechnischen
Fachbeitrages geht hervor, dass bereits jetzt oft eine Überschreitung der Grenzwerte
vorliegt. (Anlage 3.1) Und das bei Zugrunde liegen einer falschen Bettenzahl des Hotels von
100 Betten. Die Bettenzahl beträgt 200 Betten obwohl nur 100 Betten erlaubt waren, und
damit muss das Schallgutachten überarbeitet werden. Wir sind also in der Summe von
Verkehr und Gewerbe bereits an vielen lmmissionsorten (10) an unseren Häusern über die
Grenzwerte belastet!!!

Folgende Punkte aus der Freizeitlärm- Richtlinie sollten bei der Planung und Abwägung in
Betracht gezogen werden:

Stand 06.03.2015 Freizeitlärm-Richtlinie der LAI (https://www.lai-
immissionsschutz.de/documents/freizeitlaermrichtline 1503575715.pdf )16.08.2021/14:22

> Die lauteste Anlage sollte von der Wohnbebauung am entferntesten aufgestellt
werden.

> Ein Ansprechpartner für Anfragen bzw. Beschwerden zu benennen und incl.
Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben

> Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigenüberwachung zu verpflichten. Diese ist
zu dokumentieren und kontrollierbar (So könnte man vermeiden, dass nach

Wie der Einwender korrekt darstellt (einschließlich des Referierens von
Grundlagen aus Gesetzen und Verordnungen), sind viele Belästigungen
durch Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Ob ein Anwohner selbst „zur Attraktion“ wird, bleibt fraglich, da
das gesamt Gelände von Karl’s Erdberhof nach innen orientiert ist. Die
genannten Punkte sind bereits, sofern im Rahmen der Bauleitplanung zur
Änderung des Bebauungsplanes möglich, in den Entwurf eingeflossen
(bauliche Verortung von Lärmquellen und Berücksichtung des
Umgebungsschutzes).

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegen-
stand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.2

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

8.2
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Schließung des Erlebnisdorfes die Bänder für die Beschallung z.B. bellender Hund,
krähender Hahn... weiterlaufen.)
Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit erheblich belästigt werden (siehe auch meine vorherigen
Ausführungen)
Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die
Schutzbedürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten
(also auch Schutzgut Mensch- wir Anwohner)

Wir fühlen uns teilweise jetzt schon erheblich belästigt. Sei es durch die unzureichende
verkehrstechnische lnfrastruktur, Verkehrslärm oder den teilweise durchdringenden Lärm
und Schall zwischen Hotel und Logistikhalle, wie in An lage 5 des Schalltechnischen
Fachbeitrages zu entnehmen ist. Wie hier deutlich erkennbar ist, sind wir als Bevölkerung
(auch als Schutzgut Mensch/Menschliche Gesundheit bezeichnet) dem Lärm bzw. Schall
durch die Spiel — und Rummelplätze des Freizeitmarktes und der Summe der
Lärmimmissionen und Emissionen auch durch Verkehr teils ungeschützt ausgesetzt.
Besonders die Kommunikations- und Spielgeräusche durch schreiende Menschen aus dem
Spiel- und Kletterbereich belasten erheblich unsere Grenze zum Erträglichen. Besonders bei
ungünstigen Windverhältnissen. Auf der Seite 31 des Schalltechnischen Fachbeitrages geht
man davon aus, dass in diesem Bereich ständig 50 Kinder dazu beitragen. (man beachte die
doppelte Hotelbettenzahl, welche noch nicht berücksichtigt ist) Tendenz steigend. Hier wäre
an dieser Stelle Lärmschutz in einer geeigneten Form dringend angebracht, um das Wohnen
für uns nicht unmöglich zu machen.

Quelle: Anlage 5 Schalltechnischer Fachbeitrag zeigt durchdringender Schall zwischen Hotel
und Halle in Richtung Wohngebiet

Es gab von unserer Seite bereits entsprechende Vorschläge, wie eine Lärmschutzwand in
etwa entlang der blauen Baulinie parallel zur B105. (siehe folgende Skizze gelb dargestellt)

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.38.3
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Grünflac
he mit

Streuobs
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Lärmschutzwand entlang der blauen Baulinie
könnte die Lücke schließen

Skizze Vorschlag um durchdringenden Lärm auf die Anwohner zu vermeiden

Alternativ wäre auch eine entsprechende Begrünung mit hohen Bäumen denkbar, da sich ja
sowieso die Grünfläche mit der Streuobstwiese anschließt. Es sollte darauf geachtet werden,
dass sich sämtliche Schallquellen östlich dieses Lärmschutzes befinden. Auch die lila
dargestellte Linienschallquelle westlich des Hotels. (siehe Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5
Anlage A5 — Gewerbelärm)

Quelle: Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5 Anlage A5 — Gewerbelärm

Lärmschutzwände sind mit Vor- und Nachteilen behaftet; das betrifft
hinsichtlich der Nachteile insbesondere die optische Barrierewirkung. Da
es mildere Mittel gibt, mit den entstehenden Lärmimmissionen
umzugehen, wurden diese auch auf Basis der Ergebnisse des
Lärmschutzgutachtens gewählt und im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Festsetzungen zu Anpflanzgeboten und Pflanzlisten sind nicht Bestandteil
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

8.4

8.4
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Auf Seite 7 des Schalltechnischen Fachbeitrages heißt es:

„Wo i.R.d. Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, muss ein Ausgleich durch andere
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planunqsrechtlich abqesichert werden. Zuvor
ist die Einhaltung der Orientierungswerte unter Berücksichtigung aktiver
Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen."

„Die Gemeinde hat die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese
Auswirkungen zu verhindern." (Seite8 Schalltechnischer Fachbeitrag)

Aus diesem Grund mache ich folgenden Vorschlag:

1. Die Fläche SO/FM2 wird geteilt in eine wohngebietsnahe und eine
wohngebietsferne Fläche/Baufeld. Die wohngebietsnahe Fläche könnte
beispielsweise SO/FM2.1 heißen.
Hiermit wird gewährleistet, dass die Nutzung der Immobilien samt Gärten der
Anwohner in Zukunft nicht weiter belastet wird und eine weitere Verschlechterung
der Lebensverhältnisse zur Folge hat. Die Schutzbedürftigkeit des benachbarten
Wohngebietes ist zu gewährleisten.

Siehe folgende Skizze:

SO/FM2.1

- - \

Quelle: Amt Rostocker Heide öffentliche Auslegung des Planzeichnungs-Entwurf

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

5.58.5
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2. Mindestens auf der wohngebietsnahen Fläche (SO/FM2.1) bleibt die
Grundflächenzahl von 0,5 erhalten, denn eine Erhöhung der Grundflächenzahl auf 0,6
würde eine dichtere Bebauung erlauben, mit entsprechender Mehrbelastung der
Emissionen und lmmissionen auf die Anwohner. Ebenso ist eine Überbauung von
30% nicht möglich.

3. Auf der wohngebietsnahen Fläche beträgt die maximale Firsthöhe die gleiche Höhe,
wie die bestehende Logistikhalle oder das Hotel. Eine Überschreitung ist nicht
zulässig.

4. Der Abstand der wohngebietsnahen blauen Baugrenzlinie zu unserem Grundstück ist
zu überdenken. (10Meter?) Das Flurstück 106 nördlich des Flurstückes 103/2 ist zu
beachten. Die angepflanzten Hecken und Bäume sind in Bezug auf die 5 Meter
Puffer- Abstandsregelung aus der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Seite 9 zu
beachten, um Störungen von Brutvögeln zu vermeiden

5. Lärmbedingte Gesundheitsrisiken für die Anwohner sind zu vermeiden.

lch mache folgende Forderung auf:
Einhaltung der empfohlenen lmmissions-Richtwerte in Allgemeinen Wohngebieten.
Geräuschpegel, die sich auf ein Allgemeines Wohngebiet beziehen, sind einzuhalten
bzw. herzustellen. Entsprechende Festsetzungen sind bisher lediglich für das Hotel
Paletti unter Punkt 7.2 im Textteil erkennbar!
Das Umweltbundesamt hat Leitlinien zum Schutzgut Menschliche Gesundheit
erarbeitet, für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen
und Zulassungsverfahren. Ziel ist die Berücksichtigung des Menschen und seiner
Gesundheit mehr Substanz zu verschaffen und den interdisziplinären Dialog zur
Bearbeitung dieses Themenfeldes zu fördern.
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/rnedipn/378/publikationen/1
eitlinien schutzgut rnenchliche gesundheit 38-43 hd ) 22.08.21/16:10

Die in der Umweltverträglichkeitsprüfung geltenden Grundsätze in Bezug auf
Schutzgut Mensch, (s. Seite 18 Tabellel in der Begründung der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6*Karrs Erlebnisdorf* Rövershagen) lassen eine
zufriedenstellende und vorsorgeorientierte Bearbeitung dieses Schutzgutes
vermissen.

Lärm macht krank. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Gesundheitliche Schäden wie
erhöhtes Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Belästigungen hervorgerufen durch die
Störung der Kommunikation, der Erholung und Entspannung, des Nachtschlafes und des
Wohlbefindens sind nur einige Punkte aus der Broschüre Lärmaktionsplanung MV worin
lnhalt, Ziele und Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie beschrieben werden.
(Herausgeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG))

Die hier benannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Festsetzungen, die den Lärmschutz betreffen wurden im Entwurf zur 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
berücksichtigt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.6

8.7

8.6

8.7
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Schon durch Verkehrslärm sind wir Anwohner erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt.
Dazu gehören Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens (bei 50-
55db) oder die Risikoerhöhung für einen Herzinfarkt (65-70db). (Siehe Lärmaktionsplanung
MV).

Folgende Rechtliche Grundlagen sollten berücksichtigt werden:

> Grundgesetz

- Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 (2) GG

> Bundesimmissionsschutzgesetz

- Planungsgrundsatz nach § 50 BlmSchG, Trennungsgebot
- Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen §§41-43, 16., 24 BlmSchV
- Lärmminderungsplanung §§47a-f BlmSchG

> Baugesetzbuch
- Menschenwürdige Umwelt sichern, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse schaffen

nach § 1 BauGB
- Festsetzungen nach § 9 Nr. 24 BauGB

> Raumordnungsgesetz

- §2 Abs.2 Nr.3 Satz 8 ROG
- Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und

zusätzlicher Verkehr vermieden wird
- §2 Abs.2 Nr.6 ROG
- Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind

sicherzustellen

Täglich haben wir mit der bereits jetzt unbeherrschbaren, nicht regelbaren
Verkehrssituation in und um Purkshof zu kämpfen. Unnötig lange Wegezeiten erschweren
und belasten unseren Alltag. Ständige Stau's sind eine erhebliche Belastung. Man kommt als

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.

8.8 8.98.8

8.9
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Anwohner nur mit langen Wartezeiten in bzw. aus dem völlig überlasteten Kreisverkehr. Für
Rettungsfahrzeuge ist die Situation nicht tragbar. Abgestellte Karl's - Mitarbeiter, die den
Verkehr händisch regeln sollen, helfen in diesen Situationen überhaupt nicht, sondern sind
nicht befugt, den Straßenverkehr zu regeln, sodass sich hier die Frage der Verkehrssicherheit
stellt. (Stichwort Versicherung) Es sind keine Bemühungen im Entwurf erkennbar, welche
diese erheblichen Belastungen reduzieren sollen. Die geplante zusätzliche Stellplatzfläche,
die genutzt werden soli, wenn die andere bereits vorhandene Parkfläche voll ist, ist teilweise
jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Hier müsste die Parkregelung bereits viel früher an der
Einfahrt von unserer Ortslage oder noch früher auf der B105 durch entsprechende
Leitsysteme beginnen. Dies wurde schon vor langer Zeit auf einer Zusammenkunft mit Karl's
besprochen. Die Umsetzung der Regelung, dass erst der bereits vorhandene Parkplatz
ausgeschöpft wird, fehlt bisher, und eine Planung ist dafür nicht erkennbar. Außerdem wird
die „zusätzlich geplante", bereits in vollem Umfang genutzte Parkfläche momentan sehr
gerne als Campingplatz genutzt. Man kann hier täglich und vor allem nachts bis zu 45
Wohnmobile und Wohnwagen und auch das ein oder andere Zelt sehen. Ganz offensichtlich
(siehe Schilder am Platz) kann hier für nur 10 Euro ohne Strom und ohne Wasser bzw.
Abwasser übernachtet werden. Diese zusätzliche Einnahmequelle belastet die Anwohner
und die Grundflächen insbesondere das Grundwasser von Purkshof. Gibt es dafür eine
Berechtigung? Aus dem Entwurf geht diese Art der Nutzung nicht hervor.

Auf Seite 14 der Broschüre über Lärmaktionsplanung MV steht:

Umgebungslärm sind unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für
industrielle Tätigkeiten. Lärm sind Geräusche, die Menschen und Tiere beeinträchtigen.

Die Wirkungen von Umgebungslärm werden auf der Seite 91 der Lärmaktionsplanung
deutlich.

Ci Seitenansicht A Laut vor lesen Zetchnen -lerv orheben
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Der Flächennutzungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme
des motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten.
Nichtsdestoweniger bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von
Autofahrenden auf andere Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen
Mecklenburg-Vorpommerns gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock
und Rövershagen (mehrere vertaktete Bahn- und Buslinien) zur
Entspannung der Lage beitragen würde. Regelungen zu treffen, die
bestimmte Gruppen in der Nutzung des Autos privilegieren (Anwohner)
oder zu benachteiligen (Besucher, Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes sein. Über die Bauleitplanverfahren soll der
Parkverkehr der Besucher nach Möglichkeit gesichert bzw. auf dem
Gelände beschränkt werden. Die Nutzung wird im Flächennutzungsplan
dargestellt. Diese Stellplätze sind mit einer leistungsfähigen Bundesstraße
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Genauere
Festsetzungen können nur im Rahmen der Änderung des
Bebauungsplanes getroffen werden.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.108.10
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lch möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) das
Vorkommen des hier lebenden Milanpärchens nicht berücksichtigt wird. Es kreist oft über
unser Wohngebiet und über Karl's Erlebnisdorf. Das Plangebiet ist damit Flug- und Jagdrevier
für den Greifvogel. Es hat hier bisher ein hervorragend geeignetes Habitat und steht auf
Grund seiner Gefährdung beim Nabu auf der Vorwarnliste. Dies ist demnach bei der
Festsetzung der erlaubten Firsthöhen und Grundflächenzahl im Plangebiet zu
berücksichtigen.

Der Schalltechnische Fachbeitrag wurde im März 2021 fertiggestellt. Auf Seite 33 in Tabelle
26 findet man Emissionsdaten anlagenbezogener Parkplätze. Die Hotelbettenangabe ist
nicht korrekt. Hier beziehen sich die Anzahl der Hotelparkplätze auf 100 Betten. Das muss
auf 200 Betten korrigiert werden.

Ein weiteres Problem sehe ich in den beiden neu hinzugekommenen Gebieten SO/FM2a und
2b. Diese sind zwar im Planzeichnungsentwurf erkennbar, allerdings im Textteil überhaupt
nicht erläutert, begründet bzw. beschrieben, was aber erforderlich ist, um zum Einen die
Nutzung nachvollziehbar zu machen und zum Anderen die Planungsunterlagen überhaupt
lesen zu können. Was sind SO/FM 2a und 2b? Hier beträgt die zulässige Firsthöhe 34 (2a)
bzw. 37 (2b) Meter. Da in den Flächen S01-S02 aber 10 Meter Überschreitung möglich wäre,
erlauben die Entwurfspläne Firsthöhen bei Spiel- und Sportgeräten von 44 bzw. 47 Metern!
Wo soll das hinführen? Die lmmissions-Berechnung des Schallgutachtens muss auf der
entsprechenden möglichen Höhe erfolgen, also 44 bzw. 47 Metern, und berücksichtigt
werden. lm Textteil unter Punkt 3.1 steht, dass innerhalb des Baugebietes SO/FM 2 eine
Wasserfläche bis zu einer Größe von 1.500 m2 zulässig. Haben wir dann demnächst ein Karl's
Plansch (https://www.themepark-central.de/karls-elstal-plantsch-eroeffnung/ )mit 47 Meter
Wasserrutsche vor dem Schlafzimmer? Und wenn ja, ist das im Schallgutachten
berücksichtigt worden? Die Nutzung dieser Wasserfläche wird nicht näher erläutert.

ln der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist immer wieder von einer nicht
wesentlichen zusätzlichen Belastung oder Beeinträchtigung zu lesen. Diese Darstellung ist
subjektiv und es wird nicht dargestellt, wie diese Beeinträchtigungen aussehen. Die Summe
der vielen nicht wesentlichen zusätzlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen stellt für die
Anwohner, das angeschlossene Wohngebiet, also für Mensch und Natur in Purkshof am
Ende eine erhebliche Belastung dar. Begründung Seite 39 Punkt 2.6.3 : „...Eine Erhöhung des
Verkehrs wird dadurch nicht bedingt. Es dient eher dem reibungslosen Ablauf und der
schnelleren Organisation des vorhandenen Besucherverkehrs. Wesentlich zusätzliche
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit sind durch die
Änderung des Bebauungsplanes daher nicht zu erwarten."Dem widerspreche ich. Viele
ehemalige Gäste von Karls Erlebnispark meiden diesen aufgrund der Verkehrssituation.
Verbessert man diese, ist durchaus damit zu rechnen, dass der Besucherverkehr weiter
zunimmt.

Für uns Anwohner gibt es kaum noch Bewegungsfreiräume zur Erholung, für Sport und
Bewegung. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen. Es ist gesetzlich verankert. Fahrrad fahren

Der Rotmilan ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Verfahren
der Bebauungsplanänderung erwähnt worden. Bruthabitate oder Sichtun-
gen wurden nicht bestätigt. Der Landkreis hat keine Hinweise oder Anre-
gungen zum Fachbeitrag in seiner Stellungnahme abgegeben.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil der
Flächennutzungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge
wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und
Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in
der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s
Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier genannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist ebenfalls Bestandteil der
Bebauungsplanänderung und nicht der Änderung zum
Flächennutzungsplan.
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oder Spaziergänge sind nur unter Lebensgefahr möglich. Mit einem befahrbaren Gehweg bei
hohem Verkehrsaufkommen sind die Anwohner insbesondere Kinder und alte Menschen
gefährdet. In den „Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit — Für eine wirksame
Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren" steht: „wird
das Untersuchungsprogramm zum Schutzgut menschliche Gesundheit auf
„Trivialindikatoren", wie zum Beispiel auf den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen
oder deren Beeinträchtigung durch Schall oder Luftschadstoffimmissionen, reduziert.
Andererseits werden Institutionen wie die Gesundheitsämter, die dazu beitragen können,
dass die Gesundheitsbelange umfassend und in effizienter Weise Eingang in den
Untersuchungsrahmen von Umweltverträglichkeitsstudien und -berichten finden, nicht
ausreichend an den einschlägigen Verfahren beteiligt."
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/defaultifiles/medien/378/publikationen/leitlinien

schutzgut menschliche gesundheit 38-43,pdf )

Und weiter:

„Für eine kleinräumige Sozialraumanalyse wird die Beteiligung des Jugendamts in
Planungs- und Genehmigungsverfahren angeregt."

Schon so oft haben wir Anwohner auf die Gefährdung der Kinder aufmerksam gemacht. Die
Situation ist unverantwortlich. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere
Vorsorgemaßnahmen schützen die hier lebenden Menschen vor dem immer mehr
zunehmenden Massentourismus und Durchgangsverkehr. Prüfen Sie bitte einmal den
Schulweg unserer schulpflichtigen Kinder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln! Und am
Nachmittag kann kein Kind zum gemeinsamen Spiel das andere Haus mit den Freunden
unter sicheren Bedingungen erreichen!

In der Begründung auf Seite 30 Punkt 2.4.3 steht: „Eine intakte Umweit ist ouch die
Lebensgrundlage für den Menschen. Durch die Benennung des Schutzgutes Mensch mit
dem Zusatz „insbesondere der menschlichen Gesundheit" in § 2 UVPG wird deutlich, class
es bei der Betrachtung des Schutzgutes in Abgrenzung zu anderen Schutzgütern im
Wesentlichen um das Wohlbefinden des Menschen und ein die Gesundheit förderndes
Wohnumfeld geht. Zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch sind daher die Ausstattung des
Plangebietes im Hinblick auf ein attraktives und gesundes Wohnumfeld, die
Erholungseignung von siedlungsnahen Flächen sowie erholungsrelevante Infrastruktur und
mögliche Beeinträchtigungen dieser Qualitäten durch beispielsweise Lärm und sonstige
Immissionen oder fehlende Zugänglichkeit/Durchgängigkeit von Erholungsflächen zu
betrachten."Von einem „die Gesundheit förderndes Wohnumfeld" entfernen wir uns immer
mehr.

Das Gesundheitsamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der
im Planverfahren beteiligt wurde. Hinweise des Gesundheitsamtes sind
nicht eingegangen. Die Darstellung, dass Spazierengehen nur unter
Lebensgefahr möglich sei, entspricht nicht den Tatsachen, da sie
Versäumnisse der Straßenverkehrsbehörde bei der Sicherung des Fuß-
und Radverkehrs suggeriert, die nicht erkennbar sind. Die Prüfung der
Schulwegsicherheit ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens, kann
aber gegenüber der Gemeinde bzw. dem Landkreis angeregt werden.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der im
Planverfahren beteiligt wurde.

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.
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In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung heißt es auf Seite 9:

„Nach der Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung ist die Än-
derung der festgesetzten Grün- und Maßnahmenflächen im westlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes (im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als UG 1 bezeichnet) nicht mehr Be-
standteil des Änderungsverfahrens. Diese Flächen werden nicht mehr als Sondergebiets-
flächen in Betracht gezogen und die Festsetzungen bleiben wie im rechtskräftigen
Bebauungsplan ausgewiesen, bestehen."

Das begrüßen wir. Die Festsetzungen bestehen seit 2006 und wurden bisher noch nicht
umgesetzt. Hier ist meines Erachtens ein zeitlicher Rahmen notwendig, um die Umsetzung
endlich durchzuführen. Schließlich sind es Ausgleichsmaßnahmen für vorher durchgeführte
Eingriffe in die Natur. Auf der Seite 10-11 steht weiter: „ In der Praxis wurden die
einzelnen Vorhaben den bestimmten Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet. Diese wurden im
Einvernehmen mit dem Landkreis aber außerhalb des Bebauungsplanes durchgeführt.
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden nur vereinzelte Maßnahmen realisiert, wie z.B.
Baumpflanzungen und Heckenpflanzungen. Der große Bereich für Ausgleichsmaßnahmen,
wie Streuobstwiese, Blühstauden und Beerensträucher wurde daher bisher nicht
hergestellt....Bestimmte Ausgleichsmaßnahmen wurden entweder an anderer als die
festgesetzte Stelle im Bebauungsplan durchgeführt oder die Änderungen führten nicht zu
einer Ausweitung oder Änderung von Ausgleichsmaßnahmen. „

1st dies geprüft worden? Wo und in welcher Form sind diese Ausgleichsmaßnahmen
durchgeführt worden? Angesichts der doppelt erbauten Bettenzahl des Hotels und der
ständigen Belastungen würden wir es begrüßen, wenn die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen gemäß gültigem Bebauungsplan, oder im Entwurf unter Punkt 5
aufgeführt und auf Seite 10 der Begründung unter Punkt 1.6.3 beschrieben, endlich
schnellstmöglich erfolgt, zumal eine Umstrukturierung in Sondergebiet nicht mehr
vorgesehen ist.

An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Formfehler aufmerksam machen.

In der Begründung Seite 6 steht das Wort „mäandern". Dieses Wort kenne ich nicht.

In der Begründung Seite 9 Punkt 1.6.1 „Der ehemalige Bereich SO/ 'aumarkt wird in den
Bereich...umbenannt". Damit ist wohl der Bereich Bauernmarkt gemeint.

In der Begründung Seite 16 sind FFH-Gebiete mehr als 3000m entfernt vom Plangebiet. Dies
hatte ich im Vorentwurf bereits in Frage gestellt, da es laut google Abmessung nur 1800m
sind. Auf Seite 30 der Begründung Punkt 2.4.2 liegt das Schutzgebiet allerdings nur noch
2000m vom Plangebiet entfernt. Wir kommen der Sache näher. lch vermisse die
Nachvollziehbarkeit.Ist die Entfernung geprüft worden?

Die Seiten 35 und 36-37 zeigen Wiederholungen „Für die Feldlerche und das Rebhuhn...".

Aus der Planzeichnung des vorliegenden Entwurfes geht im Gebiet SO/FM2 neben der GRZ
von 0,6 eine Überbauung von bis zu 30% hervor. Dies ist im Textteil nicht beschrieben. Das
sore für Verwirrung. lch vermisse die Nachvoliziehbarkeit. im gültigen B-Plan steht die 30
prozentige Überschreitung im •Punkt 2.1 des Textteils noch drin.

11

Das Zitat wird zur Kenntnis genommen.

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplanes. Hier werden nur die entsprechenden Flächen für
mögliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genauen Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen, sind aber nicht mehr Bestandteil der
Änderungen.

Ein dem Einwender unbekanntes Wort ist nicht Bestandteil der Abwägung
zum Bauleitplanverfahren.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

8.18
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lnsgesamt zeigen die Entwürfe noch deutliche Schwachstellen auf.

Meines Erachtens ist die Erweiterung des Projektes Karl's in dieser Form kritisch zu
hinterfragen.

lmmer öfter frage ich mich, welchen Stellenwert Naturschutz hier hat. Da sind massenhaft
Plastikfetzen oder schwarze Schlauchteile von der Bewässerung der Erdbeeren in der Natur
zu finden, da werden Brunnen gebaut, um die Bewässerung der Erdbeeren zu gewährleisten,
da wird immer noch eine Eiszeit mitten im Sommer betrieben.... Das Bauen von Brunnen für
Erdbeeren ist Raubbau an der Natur. Das Ökosystem (UNESCO-Weltkulturerbe) von Donana
in Huelva im Südwesten Spaniens ist ein gutes Beispiel. Eines der wichtigsten Feuchtgebiete
Europas fällt der Bewässerung von Erdbeeren zum Opfer auf Kosten der Zugvögel, der dort
lebenden Menschen und der Natur. „...Erdbeeren sind durstige Früchte...". Haben wir damit
begonnen, die gleichen Fehler wie in Andalusien zu wiederholen? Das macht Angst.

Auch in Purkshof sind die Auswirkungen der Eingriffe in die Natur zu bemerken. Noch vor
wenigen Jahren hatten wir hier so viele Amphibien, dass sie zu bestimmten Tages-, und
Nachtzeiten laut in großer Zahl zu hören waren. Leider gibt es sie immer weniger. Und
anstatt die Populationen zu schützen, wird die nächste grüne Fläche sogar mit altem
Baumbestand und als Parkanlage ausgewiesen, vor dem ehemaligen Gutshaus geopfert, um
private lnteressen eines Einzelnen für die Bebauung und die Umwandlung in ein Mischgebiet
frei zu geben. Und anstatt der vollversiegelten Parkfläche eine Etage raufzusetzen, wird eine
große landwirtschaftliche Fläche Privatparkplatz. Die Photovoltaikanlagen kann man ebenso
auf die bestehenden Dächer aufbringen.

lch persönlich möchte nicht, dass Purkshof sich weiterhin zu einem irgendwann leblosen
Massen-Touristenort entwickelt, wo Wohnen keine Rolle mehr spielt. Es gibt genug von
diesen Orten.

Mit der Bitte, das bestehende Defizit hinsichtlich gesundheitlicher Belange der Anwohner bei
der Planung zu überwinden und den Schutz der Natur bei der Abwägung zu berücksichtigen,
verbleibe ich

Vermutlich verweist der Einwender auf ordnungsgemäße Bewässerungssysteme
der Landwirtschaft. Die ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwicklung, als
Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Gemeinde
beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzuführen. Die geschieht
vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungsdruckes, der sowohl eine deut-
liche Prägung des betreffenden Bereiches darstellt, als auch eine Bebaubarkeit
aus dem vorhandenen Bestand ableiten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtli-
chen Gegebenheiten erkennbar, dass es sich lediglich um eine geringfügige Ein-
beziehung handelt. Mit der Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan
passt die Gemeinde die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar,
dass keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Sat-
zung und dem Bebauungsplan auftraten.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv wenige mögliche Räume in
Mecklenburg-Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s
Hof“ möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten allgemein
bekannt und mehrfach Gegenstand der Planabwägung gewesen.

Um die Belange der Anwohner in Bezug auf den Lärmschutz wie auch die Belange
des Artenschutzes zu berücksichtigen wurden entsprechende Fachgutachten
angefertigt. Diese fanden Berücksichtigung in den Festsetzungen zur 4. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*

8.21
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Amt Rostocker Heide

Eichenallee 20

18182 Gelbensande Rövershagen, 22.08.2021

Betreff: stellungnahme

zu der sich im Amt Rostocker Heide als Entwurf in Auslegung
befindlichen 7.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Rövershagen und im Parallelverfahren mit der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6 Karl's Erlebnisdorf Rövershagen

hiermit möchte ich lhnen fristgerecht meine Anregungen und Bedenken mitteilen.

Wie oben im Absender zu entnehmen, bin ich Bewohner von Purkshof und damit Teil der
Gemeinde Rövershagen. Als Bewohner der Hausnummer 22 bin ich direkt als Nachbar der
Fläche SO/FM 2 betroffen.

Das Sondergebiet Freizeitmarkt SO/FM 1-3 soli touristisch geprägtem Freizeitvergnügen
dienen. Von Freizeiteinrichtungen, Präsentation und Verkauf unterschiedlichster Waren,
Schank- und Speisewirtschaften, Schauproduktion, Lager-und Logistikgebäuden und mehr ist
der Plan. Die zulässige Firsthöhe beträgt 32 Meter. Ausnahmsweise soli in den
Sondergebieten S01-502 eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe von Spiel- und
Sportgeräten um bis zu 10 Metern zugelassen werden.

Das würde bedeuten, dass bei einem Abstand von circa 10 Metern von unserer
Grundstücksgrenze demnächst Fahrgestelle mit bis zu 42 Metern Höhe erlaubt wären. Des
Weiteren wären wir einer entsprechenden Beschallung ausgesetzt, wie man sie von dem
bisherigen Freizeitmarktgebiet (Freizeitpark) in SO/FM1-3 bereits kennt, da genügend dieser
Einrichtungen bereits in Betrieb sind und die empfundene Belästigung bereits jetzt schon
teilweise erheblich ist. Jedoch hat man offensichtlich erkannt, dass man Grenzwerte der
Lärmimmissionen einhalten muss.

Der Zustand, wie die Pläne es darstellen, ist für uns nicht tragbar. Er ist unzumutbar, da wir
ungewollt „Teil der Attraktionen von Karl's" werden würden und einer gravierenden

Die hier benannten Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.1 9.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.
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Verschlechterung der Nutzung unserer lmmobilie und einer unvorstellbaren
Beeinträchtigung unserer dazugehörigen Gartennutzung ausgesetzt wären. (unter anderem
lärmtechnisch) Diese Art Nutzung im Plangebiet hätte mit Sicherheit eine Überschreitung
der zulässigen Grenzwerte für Lärmimmissionen zur Folge und würde uns zusätzlich mit
beispielsweise Lärm und Geschrei der von Spielgeräten ausgeht, erheblich mehr belästigen
und macht uns krank. Nicht zu vergessen, die vielen Aktionen wie „Gruseloktober",
„Treckerfahrer dürfen das", Jahresfeiern, Lichterlasershows oder ähnliches, welche alle auf
größtmögliche Besucherzahlen ausgerichtet sind, entsprechende Emissionen und
lmmissionen mit sich bringen, und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das
benachbarte Wohngebiet, also uns, bereits in der Vergangenheit oft genug durchgeführt
wurden. Auch wir haben Rechte. Wir leben hier und brauchen unsere Ruhe und Erholung,
die uns zusteht, aber in den letzten Jahren oft genug missachtet wurde. Allein schon durch
die vielen Bauarbeiten.

Wie im Schalltechnischen Fachbeitrag auf Seite 5 im Absatz 2.1 beschrieben, befindet sich im
Südwesten zum Plangebiet der Ortsteil Purkshof, der in bedeutender Fläche im
Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen
ist. Für Allgemeine Wohngebiete gelten folgende Orientierungswerte:

> Tag 06-22 Uhr ---> 55dB
> Nacht 22-06 Uhr ---> 40dB (siehe Tabelle 2 Seite 8 Schallt. Fachbeitrag)

Auf der Seite 6 des Schalltechnischen Fachbeitrags unter Punkt 3 steht:

„Für die Beurteilung der zur Freizeitgestaltung genutzten Spielanlagen und Fahrgeschäfte im
Außenbereich kommt ggf. ouch die Freizeitiärmrichtlinie [03] in Betracht. Diese
betrachtet explizit Abenteuer-, Spiel-und Rummelplätze. Da Geräusche von Freizeitanlagen
oft in Zeiten auftreten, in denen das Ruhebedürfnis der Bevölkerung am größten ist, sind
erhöhte Nutzungsansprüche an Freizeitanlagen unabdingbar."

Aus der Gesamtlärmbelastung der Einzelpunktberechnungsergebnisse des Schalltechnischen
Fachbeitrages geht hervor, dass bereits jetzt oft eine Überschreitung der Grenzwerte
vorliegt. (Anlage 3.1) Und das bei Zugrunde liegen einer falschen Bettenzahl des Hotels von
100 Betten. Die Bettenzahl beträgt 200 Betten obwohl nur 100 Betten erlaubt waren, und
damit muss das Schallgutachten überarbeitet werden. Wir sind also in der Summe von
Verkehr und Gewerbe bereits an vielen lmmissionsorten (10) an unseren Häusern über die
Grenzwerte belastet!!!

Folgende Punkte aus der Freizeitlärm- Richtlinie sollten bei der Planung und Abwägung in
Betracht gezogen werden:

Stand 06.03.2015 Freizeitlärm-Richtlinie der LAI (https://www.lai-
immissionsschutz.de/documents/freizeitlaermrichtline 1503575715.pdf )16.08.2021/14:22

> Die lauteste Anlage sollte von der Wohnbebauung am entferntesten aufgestellt
werden.

> Ein Ansprechpartner für Anfragen bzw. Beschwerden zu benennen und incl.
Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben

> Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigenüberwachung zu verpflichten. Diese ist
zu dokumentieren und kontrollierbar (So könnte man vermeiden, dass nach

Wie der Einwender korrekt darstellt (einschließlich des Referierens von
Grundlagen aus Gesetzen und Verordnungen), sind viele Belästigungen
durch Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Ob ein Anwohner selbst „zur Attraktion“ wird, bleibt fraglich, da
das gesamt Gelände von Karl’s Erdberhof nach innen orientiert ist. Die
genannten Punkte sind bereits, sofern im Rahmen der Bauleitplanung zur
Änderung des Bebauungsplanes möglich, in den Entwurf eingeflossen
(bauliche Verortung von Lärmquellen und Berücksichtung des
Umgebungsschutzes).

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegen-
stand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.29.2
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Schließung des Erlebnisdorfes die Bänder für die Beschallung z.B. bellender Hund,
krähender Hahn... weiterlaufen.)
Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit erheblich belästigt werden (siehe auch meine vorherigen
Ausführungen)
Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die
Schutzbedürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten
(also auch Schutzgut Mensch- wir Anwohner)

Wir fühlen uns teilweise jetzt schon erheblich belästigt. Sei es durch die unzureichende
verkehrstechnische lnfrastruktur, Verkehrslärm oder den teilweise durchdringenden Lärm
und Schall zwischen Hotel und Logistikhalle, wie in Anlage 5 des Schalltechnischen
Fachbeitrages zu entnehmen ist. Wie hier deutlich erkennbar ist, sind wir als Bevölkerung
(auch als Schutzgut Mensch/Menschliche Gesundheit bezeichnet) dem Lärm bzw. Schall
durch die Spiel — und Rummelplätze des Freizeitmarktes und der Summe der
Lärmimmissionen und Emissionen auch durch Verkehr teils ungeschützt ausgesetzt.
Besonders die Kommunikations- und Spielgeräusche durch schreiende Menschen aus dem
Spiel- und Kletterbereich belasten erheblich unsere Grenze zum Erträglichen. Besonders bei
ungünstigen Windverhältnissen. Auf der Seite 31 des Schalltechnischen Fachbeitrages geht
man davon aus, dass in diesem Bereich ständig 50 Kinder dazu beitragen. (man beachte die
doppelte Hotelbettenzahl, welche noch nicht berücksichtigt ist) Tendenz steigend. Hier wäre
an dieser Stelle Lärmschutz in einer geeigneten Form dringend angebracht, um das Wohnen
für uns nicht unmöglich zu machen.

Quelle: Anlage 5 Schalltechnischer Fachbeitrag zeigt durchdringender Schall zwischen Hotel
und Halle in Richtung Wohngebiet

Es gab von unserer Seite bereits entsprechende Vorschläge, wie eine Lärmschutzwand in
etwa entlang der blauen Baulinie parallel zur B105. (siehe folgende Skizze gelb dargestellt)

9.3
Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.3
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Skizze Vorschlag um durchdringenden Lärm auf die Anwohner zu vermeiden

1

Alternativ wäre auch eine entsprechende Begrünung mit hohen Bäumen denkbar, da sich ja
sowieso die Grünfläche mit der Streuobstwiese anschließt. Es sollte darauf geachtet werden,
dass sich sämtliche Schaliquellen östlich dieses Lärmschutzes befinden. Auch die lila
dargestellte Linienschallquelle westlich des Hotels. (siehe Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5
An lage A5 — Gewerbelärm)
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Lärmschutzwände sind mit Vor- und Nachteilen behaftet; das betrifft
hinsichtlich der Nachteile insbesondere die optische Barrierewirkung. Da
es mildere Mittel gibt, mit den entstehenden Lärmimmissionen
umzugehen, wurden diese auch auf Basis der Ergebnisse des
Lärmschutzgutachtens gewählt und im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Festsetzungen zu Anpflanzgeboten und Pflanzlisten sind nicht Bestandteil
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

9.49.4
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Auf Seite 7 des Schalltechnischen Fachbeitrages heißt es:

„Wo i.R.d. Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, muss ein Ausgleich durch andere
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planunqsrechtlich abqesichert werden. Zuvor
ist die Einhaltung der Orientierungswerte unter Berücksichtigung aktiver
Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen."

„Die Gemeinde hat die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese
Auswirkungen zu verhindern." (Seite8 Schalltechnischer Fachbeitrag)

Aus diesem Grund mache ich folgenden Vorschlag:

1. Die Fläche SO/FM2 wird geteilt in eine wohngebietsnahe und eine
wohngebietsferne Fläche/Baufeld. Die wohngebietsnahe Fläche könnte
beispielsweise SO/FM2.1 heißen.
Hiermit wird gewährleistet, dass die Nutzung der lmmobilien samt Gärten der
Anwohner in Zukunft nicht weiter belastet wird und eine weitere Verschlechterung
der Lebensverhältnisse zur Folge hat. Die Schutzbedürftigkeit des benachbarten
Wohngebietes ist zu gewährleisten.

Siehe folgende Skizze:

Quelle: Amt Rostocker Heide öffentliche Auslegung des Planzeichnungs-Entwurf

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.5 9.5
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2. Mindestens auf der wohngebietsnahen Fläche (SO/FM2.1) bleibt die
Grundflächenzahl von 0,5 erhalten, denn eine Erhöhung der Grundflächenzahl out 0,6
würde eine dichtere Bebauung erlauben, mit entsprechender Mehrbelastung der
Emissionen und Immissionen auf die Anwohner. Ebenso ist eine Überbauung von
30% nicht möglich.

3. Auf der wohngebietsnahen Fläche beträgt die maximale Firsthöhe die gleiche Höhe,
wie die bestehende Logistikhalle oder das Hotel. Eine Überschreitung ist nicht
zulässig.

4. Der Abstand der wohngebietsnahen blauen Baugrenzlinie zu unserem Grundstück ist
zu überdenken. (10Meter?) Das Flurstück 106 nördlich des Flurstückes 103/2 ist zu
beachten. Die angepflanzten Hecken und Bäume sind in Bezug auf die 5 Meter
Puffer- Abstandsregelung aus der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Seite 9 zu
beachten, um Störungen von Brutvögeln zu vermeiden

5. Lärmbedingte Gesundheitsrisiken für die Anwohner sind zu vermeiden.

Ich mache folgende Forderung auf:
Einhaltung der empfohlenen lmmissions-Richtwerte in Allgemeinen Wohngebieten.

Geräuschpegel, die sich auf ein Allgemeines Wohngebiet beziehen, sind einzuhalten
bzw. herzustellen. Entsprechende Festsetzungen sind bisher lediglich für das Hotel
Paletti unter Punkt 7.2 im Textteil erkennbar!
Das Umweltbundesamt hat Leitlinien zum Schutzgut Menschliche Gesundheit
erarbeitet, für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen
und Zulassungsverfahren. Ziel ist die Berücksichtigung des Menschen und seiner
Gesundheit mehr Substanz zu verschaffen und den interdisziplinären Dialog zur
Bearbeitung dieses Themenfeldes zu fördern.
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien h 7 2 fhlikationen/1

Pitlinien schutzgut menschliche gesundheit 38-43.pdi ) 22.08.21/16:10

Die in der Umweltverträglichkeitsprüfung geltenden Grundsätze in Bezug auf
Schutzgut Mensch, (s. Seite 18 Tabellel in der Begründung der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6*Karrs Erlebnisdorf* Rövershagen) lassen eine
zufriedenstellende und vorsorgeorientierte Bearbeitung dieses Schutzgutes
vermissen.

Lärm macht krank. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Gesundheitliche Schäden wie
erhöhtes Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Belästigungen hervorgerufen durch die
Störung der Kommunikation, der Erholung und Entspannung, des Nachtschlafes und des
Wohlbefindens sind nur einige Punkte aus der Broschüre Lärmaktionsplanung MV worin
lnhalt, Ziele und Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie beschrieben werden.
(Herausgeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG))

Die hier benannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Festsetzungen, die den Lärmschutz betreffen wurden im Entwurf zur 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
berücksichtigt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.6 9.6
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Schon durch Verkehrslärm sind wir Anwohner erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt.
Dazu gehören Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens (bei 50-
55db) oder die Risikoerhöhung für einen Herzinfarkt (65-70db). (Siehe Lärmaktionsplanung
MV).

Folgende Rechtliche Grundlagen sollten berücksichtigt werden:

> Grundgesetz

- Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 (2) GG

> Bundesimmissionsschutzgesetz

- Planungsgrundsatz nach § 50 BlmSchG, Trennungsgebot
- Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen §§41-43, 16., 24 BlmSchV
- Lärmminderungsplanung §§47a-f BlmSchG

> Baugesetzbuch
- Menschenwürdige Umwelt sichern, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse schaffen

nach § 1 BauGB
- Festsetzungen nach § 9 Nr. 24 BauGB

> Raumordnungsgesetz

- §2 Abs.2 Nr.3 Satz 8 ROG
- Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und

zusätzlicher Verkehr vermieden wird
- §2 Abs.2 Nr.6 ROG
- Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind

sicherzustellen

Täglich haben wir mit der bereits jetzt unbeherrschbaren, nicht regelbaren
Verkehrssituation in und um Purkshof zu kämpfen. Unnötig lange Wegezeiten erschweren
und belasten unseren Alltag. Ständige Stau's sind eine erhebliche Belastung. Man kommt als

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.

9.8 9.8
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Anwohner nur mit langen Wartezeiten in bzw. aus dem völlig überlasteten Kreisverkehr. Für
Rettungsfahrzeuge ist die Situation nicht tragbar. Abgestellte Karl's - Mitarbeiter, die den
Verkehr händisch regeln sollen, helfen in diesen Situationen überhaupt nicht, sondern sind
nicht befugt, den Straßenverkehr zu regeln, sodass sich hier die Frage der Verkehrssicherheit
stellt. (Stichwort Versicherung) Es sind keine Bemühungen im Entwurf erkennbar, welche
diese erheblichen Belastungen reduzieren sollen. Die geplante zusätzliche Stellplatzfläche,
die genutzt werden soll, wenn die andere bereits vorhandene Parkfläche voll ist, ist teilweise
jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Hier müsste die Parkregelung bereits viel früher an der
Einfahrt von unserer Ortslage oder noch früher auf der B105 durch entsprechende
Leitsysteme beginnen. Dies wurde schon vor langer Zeit auf einer Zusammenkunft mit Karl's
besprochen. Die Umsetzung der Regelung, dass erst der bereits vorhandene Parkplatz
ausgeschöpft wird, fehlt bisher, und eine Planung ist dafür nicht erkennbar. Außerdem wird
die „zusätzlich geplante", bereits in vollem Umfang genutzte Parkfläche momentan sehr
gerne als Campingplatz genutzt. Man kann hier täglich und vor allem nachts bis zu 45
Wohnmobile und Wohnwagen und auch das ein oder andere Zelt sehen. Ganz offensichtlich
(siehe Schilder am Platz) kann hier für nur 10 Euro ohne Strom und ohne Wasser bzw.
Abwasser übernachtet werden. Diese zusätzliche Einnahmequelle belastet die Anwohner
und die Grundflächen insbesondere das Grundwasser von Purkshof. Gibt es dafür eine
Berechtigung? Aus dem Entwurf geht diese Art der Nutzung nicht hervor.

Auf Seite 14 der Broschüre über Lärmaktionsplanung MV steht:

Umgebungslärm sind unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für
industrielle Tätigkeiten. Lärm sind Geräusche, die Menschen und Tiere beeinträchtigen.

Die Wirkungen von Umgebungslärm werden auf der Seite 91 der Lärmaktionsplanung
deutlich.
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Der Flächennutzungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme
des motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten.
Nichtsdestoweniger bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von
Autofahrenden auf andere Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen
Mecklenburg-Vorpommerns gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock
und Rövershagen (mehrere vertaktete Bahn- und Buslinien) zur
Entspannung der Lage beitragen würde. Regelungen zu treffen, die
bestimmte Gruppen in der Nutzung des Autos privilegieren (Anwohner)
oder zu benachteiligen (Besucher, Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes sein. Über die Bauleitplanverfahren soll der
Parkverkehr der Besucher nach Möglichkeit gesichert bzw. auf dem
Gelände beschränkt werden. Die Nutzung wird im Flächennutzungsplan
dargestellt. Diese Stellplätze sind mit einer leistungsfähigen Bundesstraße
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Genauere
Festsetzungen können nur im Rahmen der Änderung des
Bebauungsplanes getroffen werden.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

9.10 9.10
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lch möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) das

Vorkommen des hier lebenden Milanpärchens nicht berücksichtigt wird. Es kreist oft über

unser Wohngebiet und über Karl's Erlebnisdorf. Das Plangebiet ist damit Flug- und Jagdrevier
für den Greifvogel. Es hat hier bisher ein hervorragend geeignetes Habitat und steht auf

Grund seiner Gefährdung beim Nabu auf der Vorwarnliste. Dies ist demnach bei der

Festsetzung der erlaubten Firsthöhen und Grundflächenzahl im Plangebiet zu
berücksichtigen.

Der Schalltechnische Fachbeitrag wurde im März 2021 fertiggestellt. Auf Seite 33 in Tabelle

26 findet man Emissionsdaten anlagenbezogener Parkplätze. Die Hotelbettenangabe ist

nicht korrekt. Hier beziehen sich die Anzahl der Hotelparkplätze auf 100 Betten. Das muss
auf 200 Betten korrigiert werden.

Ein weiteres Problem sehe ich in den beiden neu hinzugekommenen Gebieten SO/FM2a und

2b. Diese sind zwar im Planzeichnungsentwurf erkennbar, allerdings im Textteil überhaupt

nicht erläutert, begründet bzw. beschrieben, was aber erforderlich ist, um zum Einen die
Nutzung nachvollziehbar zu machen und zum Anderen die Planungsunterlagen überhaupt

lesen zu können. Was sind SO/FM 2a und 2b? Hier beträgt die zulässige Firsthöhe 34 (2a)

bzw. 37 (2b) Meter. Da in den Flächen S01-S02 aber 10 Meter Überschreitung möglich wäre,

erlauben die Entwurfspläne Firsthöhen bei Spiel- und Sportgeräten von 44 bzw. 47 Metern!

Wo soll das hinführen? Die lmmissions-Berechnung des Schallgutachtens muss auf der

entsprechenden möglichen Höhe erfolgen, also 44 bzw. 47 Metern, und berücksichtigt
werden. Im Textteil unter Punkt 3.1 steht, dass innerhalb des Baugebietes SO/FM 2 eine

Wasserfläche bis zu einer Größe von 1.500 m2 zulässig. Haben wir dann demnächst ein Karl's

Plansch (https://www.themepark-central.de/karls-elstal-plantsch-eroeffnung/ )mit 47 Meter

Wasserrutsche vor dem Schlafzimmer? Und wenn ja, ist das im Schallgutachten
berücksichtigt worden? Die Nutzung dieser Wasserfläche wird nicht näher erläutert.

In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist immer wieder von einer nicht

wesentlichen zusätzlichen Belastung oder Beeinträchtigung zu lesen. Diese Darstellung ist

subjektiv und es wird nicht dargestellt, wie diese Beeinträchtigungen aussehen. Die Summe

der vielen nicht wesentlichen zusätzlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen stellt für die

Anwohner, das angeschlossene Wohngebiet, also für Mensch und Natur in Purkshof am

Ende eine erhebliche Belastung dar. Begründung Seite 39 Punkt 2.6.3 : „...Eine Erhöhung des
Verkehrs wird dadurch nicht bedingt. Es dient eher dem reibungslosen Ablauf und der
schnelleren Organisation des vorhandenen Besucherverkehrs. Wesentlich zusätzliche
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit sind durch die
Änderung des Bebauungsplanes daher nicht zu erwarten."Dem widerspreche ich. Viele

ehemalige Gäste von Karls Erlebnispark meiden diesen aufgrund der Verkehrssituation.
Verbessert man diese, ist durchaus damit zu rechnen, dass der Besucherverkehr weiter

zunimmt.

Für uns Anwohner gibt es kaum noch Bewegungsfreiräume zur Erholung, für Sport und

Bewegung. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen. Es ist gesetzlich verankert. Fahrrad fahren

Der Rotmilan ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Verfahren
der Bebauungsplanänderung erwähnt worden. Bruthabitate oder Sichtun-
gen wurden nicht bestätigt. Der Landkreis hat keine Hinweise oder Anre-
gungen zum Fachbeitrag in seiner Stellungnahme abgegeben.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil der
Flächennutzungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge
wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und
Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in
der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s
Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier genannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist ebenfalls Bestandteil der
Bebauungsplanänderung und nicht der Änderung zum
Flächennutzungsplan.
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oder Spaziergänge sind nur unter Lebensgefahr möglich. Mit einem befahrbaren Gehweg bei
hohem Verkehrsaufkommen sind die Anwohner insbesondere Kinder und alte Menschen
gefährdet. In den „Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit — Für eine wirksame
Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren" steht: „wird
das Untersuchungsprogramm zum Schutzgut menschliche Gesundheit auf
„Trivialindikatoren", wie zum Beispiel auf den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen
oder deren Beeinträchtigung durch Schall oder Luftschadstoffimmissionen, reduziert.
Andererseits werden Institutionen wie die Gesundheitsämter, die dazu beitragen können,
doss die Gesundheitsbelange umfassend und in effizienter Weise Eingang in den
Untersuchungsrahmen von Umweltverträglichkeitsstudien und -berichten finden, nicht
ausreichend an den einschlägigen Verfahren beteiligt."
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/leitlinien
schutzgut menschliche gesundheit 38-43.pdf )

Und weiter:

„Für eine kleinräumige Sozialraumanalyse wird die Beteiligung des Jugendamts in
Planungs- und Genehmigungsverfahren angeregt."

Schon so oft haben wir Anwohner auf die Gefährdung der Kinder aufmerksam gemacht. Die
Situation ist unverantwortlich. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere
Vorsorgemaßnahmen schützen die hier lebenden Menschen vor dem immer mehr
zunehmenden Massentourismus und Durchgangsverkehr. Prüfen Sie bitte einmal den
Schulweg unserer schulpflichtigen Kinder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln! Und am
Nachmittag kann kein Kind zum gemeinsamen Spiel das andere Haus mit den Freunden
unter sicheren Bedingungen erreichen!

In der Begründung auf Seite 30 Punkt 2.4.3 steht: „Eine intakte Umwelt ist ouch die
Lebensgrundlage für den Menschen. Durch die Benennung des Schutzgutes Mensch mit
dem Zusatz „insbesondere der menschlichen Gesundheit" in § 2 UVPG wird deutlich, class
es bei der Betrachtung des Schutzgutes in Abgrenzung zu anderen Schutzgütern im
Wesentlichen um das Wohlbefinden des Menschen und ein die Gesundheit förderndes
Wohnumfeld geht. Zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch sind daher die Ausstattung des
Plangebietes im Hinblick auf ein attraktives und gesundes Wohnumfeld, die
Erholungseignung von siedlungsnahen Flächen sowie erholungsrelevante lnfrastruktur und
mögliche Beeinträchtigungen dieser Qualitäten durch beispielsweise Lärm und sonstige
Immissionen oder fehlende Zugänglichkeit/Durchgängigkeit von Erholungsflächen zu
betrachten."Von einem „die Gesundheit förderndes Wohnumfeld" entfernen wir uns immer
mehr.

Das Gesundheitsamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der
im Planverfahren beteiligt wurde. Hinweise des Gesundheitsamtes sind
nicht eingegangen. Die Darstellung, dass Spazierengehen nur unter
Lebensgefahr möglich sei, entspricht nicht den Tatsachen, da sie
Versäumnisse der Straßenverkehrsbehörde bei der Sicherung des Fuß-
und Radverkehrs suggeriert, die nicht erkennbar sind. Die Prüfung der
Schulwegsicherheit ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens, kann
aber gegenüber der Gemeinde bzw. dem Landkreis angeregt werden.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der im
Planverfahren beteiligt wurde.

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.
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In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung heißt es auf Seite 9:

„Nach der Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung ist die Än-
derung der festgesetzten Grün- und Maßnahmenflächen im westlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes (im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als UG 1 bezeichnet) nicht mehr Be-
standteil des Änderungsverfahrens. Diese Flächen werden nicht mehr als Sondergebiets-
flächen in Betracht gezogen und die Festsetzungen bleiben wie im rechtskräftigen
Bebauungsplan ausgewiesen, bestehen."

Das begrüßen wir. Die Festsetzungen bestehen seit 2006 und wurden bisher noch nicht
umgesetzt. Hier ist meines Erachtens ein zeitlicher Rahmen notwendig, um die Umsetzung
endlich durchzuführen. Schließlich sind es Ausgleichsmaßnahmen für vorher durchgeführte
Eingriffe in die Natur. Auf der Seite 10-11 steht weiter: „ In der Praxis wurden die
einzelnen Vorhaben den bestimmten Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet. Diese wurden im
Einvernehmen mit dem Landkreis aber außerhalb des Bebauungsplanes durchgeführt.
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden nur vereinzelte Maßnahmen realisiert, wie z.B.
Baumpflanzungen und Heckenpflanzungen. Der große Bereich für Ausgleichsmaßnahmen,
wie Streuobstwiese, Blühstauden und Beerensträucher wurde daher bisher nicht
hergestellt....Bestimmte Ausgleichsmaßnahmen wurden entweder an anderer als die
festgesetzte Stelle im Bebauungsplan durchgeführt oder die Änderungen führten nicht zu
einer Ausweitung oder Änderung von Ausgleichsmaßnahmen. „

1st dies geprüft worden? Wo und in welcher Form sind diese Ausgleichsmaßnahmen
durchgeführt worden? Angesichts der doppelt erbauten Bettenzahl des Hotels und der
ständigen Belastungen würden wir es begrüßen, wenn die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen gemäß gültigem Bebauungsplan, oder im Entwurf unter Punkt 5
aufgeführt und auf Seite 10 der Begründung unter Punkt 1.6.3 beschrieben, endlich
schnellstmöglich erfolgt, zumal eine Umstrukturierung in Sondergebiet nicht mehr
vorgesehen ist.

An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Formfehler aufmerksam machen.

In der Begründung Seite 6 steht das Wort „mäandern". Dieses Wort kenne ich nicht.

In der Begründung Seite 9 Punkt 1.6.1 „Der ehemalige Bereich SO/Baumarkt wird in den
Bereich...umbenannt". Damit ist wohl der Bereich Bauernmarkt gemeint.

In der Begründung Seite 16 sind FFH-Gebiete mehr als 3000m entfernt vom Plangebiet. Dies
hatte ich im Vorentwurf bereits in Frage gestellt, da es laut Google Abmessung nur 1800m
sind. Auf Seite 30 der Begründung Punkt 2.4.2 liegt das Schutzgebiet allerdings nur noch
2000m vom Plangebiet entfernt. Wir kommen der Sache näher. lch vermisse die
Nachvollziehbarkeit.Ist die Entfernung geprüft worden?

Die Seiten 35 und 36-37 zeigen Wiederholungen „Für die Feldlerche und das Rebhuhn...".

Aus der Planzeichnung des vorhegenden Entwurfes gent irn Gebiet SO/F1v12 neben der GRZ
von 0,6 eine Überbauung von bis zu 30% hervor. Dies ist im Textteil nicht beschrieben. Das
sorgt für Verwirrung. lch vermisse die Nachvollziehbarkeit. Im gültigen B-Plan steht die 30
prozentige Überschreitung im Punkt 2.1 des Textteils noch drin.

11

Das Zitat wird zur Kenntnis genommen.

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplanes. Hier werden nur die entsprechenden Flächen für
mögliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genauen Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen, sind aber nicht mehr Bestandteil der
Änderungen.

Ein dem Einwender unbekanntes Wort ist nicht Bestandteil der Abwägung
zum Bauleitplanverfahren.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Insgesamt zeigen die Entwürfe noch deutliche Schwachstellen auf.

Meines Erachtens ist die Erweiterung des Projektes Karl's in dieser Form kritisch zu
hinterfragen.

lmmer öfter frage ich mich, welchen Stellenwert Naturschutz hier hat. Da sind massenhaft
Plastikfetzen oder schwarze Schlauchteile von der Bewässerung der Erdbeeren in der Natur
zu finden, da werden Brunnen gebaut, um die Bewässerung der Erdbeeren zu gewährleisten,
da wird immer noch eine Eiszeit mitten im Sommer betrieben.... Das Bauen von Brunnen für
Erdbeeren ist Raubbau an der Natur. Das Ökosystem (UNESCO-Weltkulturerbe) von Donana
in Huelva im Südwesten Spaniens ist ein gutes Beispiel. Eines der wichtigsten Feuchtgebiete
Europas fällt der Bewässerung von Erdbeeren zum Opfer auf Kosten der Zugvögel, der dort
lebenden Menschen und der Natur. „...Erdbeeren sind durstige Früchte...". Haben wir damit
begonnen, die gleichen Fehler wie in Andalusien zu wiederholen? Das macht Angst.

Auch in Purkshof sind die Auswirkungen der Eingriffe in die Natur zu bemerken. Noch vor
wenigen Jahren hatten wir hier so viele Amphibien, dass sie zu bestimmten Tages-, und
Nachtzeiten laut in großer Zahl zu hören waren. Leider gibt es sie immer weniger. Und
anstatt die Populationen zu schützen, wird die nächste grüne Fläche sogar mit altem
Baumbestand und als Parkanlage ausgewiesen, vor dem ehemaligen Gutshaus geopfert, um
private lnteressen eines Einzelnen für die Bebauung und die Umwandlung in ein Mischgebiet
frei zu geben. Und anstatt der vollversiegelten Parkfläche eine Etage raufzusetzen, wird eine
große landwirtschaftliche Fläche Privatparkplatz. Die Photovoltaikanlagen kann man ebenso
auf die bestehenden Dächer aufbringen.

lch persönlich möchte nicht, dass Purkshof sich weiterhin zu einem irgendwann leblosen
Massen-Touristenort entwickelt, wo Wohnen keine Rolle mehr spielt. Es gibt genug von
diesen Orten.

Mit der Bitte, das bestehende Defizit hinsichtlich gesundheitlicher Belange der Anwohner bei
der Planung zu überwinden und den Schutz der Natur bei der Abwägung zu berücksichtigen,
verbleibe ich

Vermutlich verweist der Einwender auf ordnungsgemäße Bewässerungssysteme
der Landwirtschaft. Die ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwicklung, als
Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Gemeinde
beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzuführen. Die geschieht
vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungsdruckes, der sowohl eine deut-
liche Prägung des betreffenden Bereiches darstellt, als auch eine Bebaubarkeit
aus dem vorhandenen Bestand ableiten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtli-
chen Gegebenheiten erkennbar, dass es sich lediglich um eine geringfügige Ein-
beziehung handelt. Mit der Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan
passt die Gemeinde die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar,
dass keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Sat-
zung und dem Bebauungsplan auftraten.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv wenige mögliche Räume in
Mecklenburg-Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s
Hof“ möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten allgemein
bekannt und mehrfach Gegenstand der Planabwägung gewesen.

Um die Belange der Anwohner in Bezug auf den Lärmschutz wie auch die Belange
des Artenschutzes zu berücksichtigen wurden entsprechende Fachgutachten
angefertigt. Diese fanden Berücksichtigung in den Festsetzungen zur 4. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*

9.21
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Amt Rostocker Heide

Eichenallee 20

18182 Gelbensande Rövershagen, 22.08.2021

Betreff: Stellungnahme

zu der sich im Amt Rostocker Heide als Entwurf in Auslegung
befindlichen 7.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Rövershagen und im Parallelverfahren mit der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6 Karl's Erlebnisdorf Rövershagen

hiermit möchte ich lhnen fristgerecht meine Anregungen und Bedenken mitteilen.

Wie oben im Absender zu entnehmen, bin ich Bewohner von Purkshof und damit Teil der

Gemeinde Rövershagen. Als Bewohner der Hausnummer 22 bin ich direkt als Nachbar der

Fläche SO/FM 2 betroffen.

Das Sondergebiet Freizeitmarkt SO/FM 1-3 soil touristisch geprägtem Freizeitvergnügen

dienen. Von Freizeiteinrichtungen, Präsentation und Verkauf unterschiedlichster Waren,

Schank- und Speisewirtschaften, Schauproduktion, Lager-und Logistikgebäuden und mehr ist

der Plan. Die zulässige Firsthöhe beträgt 32 Meter. Ausnahmsweise soli in den

Sondergebieten S01-S02 eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe von Spiel- und

Sportgeräten um bis zu 10 Metern zugelassen werden.

Das würde bedeuten„ dass bei einem Abstand von circa 10 Metern von unserer
Grundstücksgrenze demnächst Fahrgestelle mit bis zu 42 Metern Höhe erlaubt wären. Des
Weiteren wären wir einer entsprechenden Beschallung ausgesetzt, wie man sie von dem

bisherigen Freizeitmarktgebiet (Freizeitpark) in SO/FM1-3 bereits kennt, da genügend dieser
Einrichtungen bereits in Betrieb sind und die empfundene Belästigung bereits jetzt schon

teilweise erheblich 1st. Jedoch hat man offensichtlich erkannt, dass man Grenzwerte der

Lärmimmissionen einhalten muss.

Der Zustand, wie die Pläne es darstellen, ist für uns nicht tragbar. Er ist unzumutbar, da wir
ungewollt „Teil der Attraktionen von Karl's" werden würden und einer gravierenden

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

10.1
Die hier benannten Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.1



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

58

Bürger 410.

Verschlechterung der Nutzung unserer lmmobilie und einer unvorstellbaren

Beeinträchtigung unserer dazugehörigen Gartennutzung ausgesetzt wären. (unter anderem

lärmtechnisch) Diese Art Nutzung im Plangebiet hätte mit Sicherheit eine Überschreitung

der zulässigen Grenzwerte für Lärmimmissionen zur Folge und würde uns zusätzlich mit

beispielsweise Lärm und Geschrei der von Spielgeräten ausgeht, erheblich mehr belästigen

und macht uns krank. Nicht zu vergessen, die vielen Aktionen wie „Gruseloktober",
„Treckerfahrer dürfen das", Jahresfeiern, Lichterlasershows oder ähnliches, welche alle auf
größtmögliche Besucherzahlen ausgerichtet sind, entsprechende Emissionen und

lmmissionen mit sich bringen, und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das

benachbarte Wohngebiet, also uns, bereits in der Vergangenheit oft genug durchgeführt

wurden. Auch wir haben Rechte. Wir leben hier und brauchen unsere Ruhe und Erholung,

die uns zusteht, aber in den letzten Jahren oft genug missachtet wurde. Allein schon durch
die vielen Bauarbeiten.

Wie im Schalltechnischen Fachbeitrag auf Seite 5 im Absatz 2.1 beschrieben, befindet sich im

Südwesten zum Plangebiet der Ortsteil Purkshof, der in bedeutender Fläche im

Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen
ist. Für Allgemeine Wohngebiete gelten folgende Orientierungswerte:

> Tag 06-22 Uhr ---> 55dB
> Nacht 22-06 Uhr ---> 40dB (siehe Tabelle 2 Seite 8 Schallt. Fachbeitrag)

Auf der Seite 6 des Schalltechnischen Fachbeitrags unter Punkt 3 steht:

„Für die Beurteilung der zur Freizeitgestaltung genutzten Spielanlagen und Fahrgeschäfte im
Außenbereich kommt ggf. auch die Freizeitlärmrichtlinie [03] in Betracht. Diese
betrachtet explizit Abenteuer-, Spiel-und Rummelplätze. Da Geräusche von Freizeitanlagen
oft in Zeiten auftreten, in denen das Ruhebedürfnis der Bevölkerung am größten ist, sind
erhöhte Nutzungsansprüche an Freizeitanlagen unabdingbar."

Aus der Gesamtlärmbelastung der Einzelpunktberechnungsergebnisse des Schalltechnischen

Fachbeitrages geht hervor, dass bereits jetzt oft eine Überschreitung der Grenzwerte
vorliegt. (Anlage 3.1) Und das bei Zugrunde liegen einer falschen Bettenzahl des Hotels von

100 Betten. Die Bettenzahl beträgt 200 Betten obwohl nur 100 Betten erlaubt waren, und

damit muss das Schallgutachten überarbeitet werden. Wir sind also in der Summe von

Verkehr und Gewerbe bereits an vielen lmmissionsorten (10) an unseren Häusern über die

Grenzwerte belastet! ! !

Folgende Punkte aus der Freizeitlärm- Richtlinie sollten bei der Planung und Abwägung in

Betracht gezogen werden:

Stand 06.03.2015 Freizeitlärm-Richtlinie der LAI (https://www.lai-
irnmissionsschutz.de/documents/freizeitlaermrichtline 1503575715.pdf )16.08.2021/14:22

> Die lauteste Anlage sollte von der Wohnbebauung am entferntesten aufgestellt

werden.
> Ein Ansprechpartner für Anfragen bzw. Beschwerden zu benennen und incl.

Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben
.> Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigenüberwachung zu verpflichten. Diese ist

zu dokumentieren und kontrollierbar (So könnte man vermeiden, dass nach

Wie der Einwender korrekt darstellt (einschließlich des Referierens von
Grundlagen aus Gesetzen und Verordnungen), sind viele Belästigungen
durch Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Ob ein Anwohner selbst „zur Attraktion“ wird, bleibt fraglich, da
das gesamt Gelände von Karl’s Erdberhof nach innen orientiert ist. Die
genannten Punkte sind bereits, sofern im Rahmen der Bauleitplanung zur
Änderung des Bebauungsplanes möglich, in den Entwurf eingeflossen
(bauliche Verortung von Lärmquellen und Berücksichtung des
Umgebungsschutzes).

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegen-
stand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.210.2
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Schließung des Erlebnisdorfes die Bänder für die Beschallung z.B. bellender Hund,
krähender Hahn... weiterlaufen.)
Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit erheblich belästigt werden (siehe auch meine vorherigen
Ausführungen)
Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die
Schutzbedürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten
(also auch Schutzgut Mensch- wir Anwohner)

Wir fühlen uns teilweise jetzt schon erheblich belästigt. Sei es durch die unzureichende
verkehrstechnische lnfrastruktur, Verkehrslärm oder den teilweise durchdringenden Lärm
und Schall zwischen Hotel und Logistikhalle, wie in Anlage 5 des Schalltechnischen
Fachbeitrages zu entnehmen ist. Wie hier deutlich erkennbar ist, sind wir als Bevölkerung
(auch als Schutzgut Mensch/Menschliche Gesundheit bezeichnet) dem Lärm bzw. Schall
durch die Spiel — und Rummelplätze des Freizeitmarktes und der Summe der
Lärmimmissionen und Emissionen auch durch Verkehr teils ungeschützt ausgesetzt.
Besonders die Kommunikations- und Spielgeräusche durch schreiende Menschen aus dem
Spiel- und Kletterbereich belasten erheblich unsere Grenze zum Erträglichen. Besonders bei
ungünstigen Windverhältnissen. Auf der Seite 31 des Schalltechnischen Fachbeitrages geht
man davon aus, dass in diesem Bereich ständig 50 Kinder dazu beitragen. (man beachte die
doppelte Hotelbettenzahl, welche noch nicht berücksichtigt ist) Tendenz steigend. Hier wäre
an dieser Stelle Lärmschutz in einer geeigneten Form dringend angebracht, um das Wohnen
für uns nicht unmöglich zu machen.

Quelle: Anlage 5 Schalltechnischer Fachbeitrag zeigt durchdringender Schall zwischen Hotel
und Halle in Richtung Wohngebiet

Es gab von unserer Seite bereits entsprechende Vorschläge, wie eine Lärmschutzwand in
etwa entlang der blauen Baulinie parallel zur B105. (siehe folgende Skizze gelb dargestellt)

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.310.3
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Skizze Vorschlag um durchdringenden Lärm auf die Anwohner zu vermeiden

Alternativ wäre auch eine entsprechende Begrünung mit hohen Bäumen denkbar, da sich ja
sowieso die Grünfläche mit der Streuobstwiese anschließt. Es sollte darauf geachtet werden,
dass sich sämtliche Schallquellen östlich dieses Lärmschutzes befinden. Auch die lila
dargestellte Linienschallquelle westlich des Hotels. (siehe Schalltechnischer Fachbeitrag 8.5
Anlage A5 — Gewerbelärm)
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Lärmschutzwände sind mit Vor- und Nachteilen behaftet; das betrifft
hinsichtlich der Nachteile insbesondere die optische Barrierewirkung. Da
es mildere Mittel gibt, mit den entstehenden Lärmimmissionen
umzugehen, wurden diese auch auf Basis der Ergebnisse des
Lärmschutzgutachtens gewählt und im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Festsetzungen zu Anpflanzgeboten und Pflanzlisten sind nicht Bestandteil
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

10.4

10.4
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Auf Seite 7 des Schalltechnischen Fachbeitrages heißt es:

„Wo i.R.d. Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, muss ein Ausgleich durch andere
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Zuvor
ist die Einhaltung der Orientierungswerte unter Berücksichtigung aktiver
Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen."

„Die Gemeinde hat die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese
Auswirkungen zu verhindern." (Seite8 Schalltechnischer Fachbeitrag)

Aus diesem Grund mache ich folgenden Vorschlag:

1. Die Fläche SO/FM2 wird geteilt in eine wohngebietsnahe und eine
wohngebietsferne Fläche/Baufeld. Die wohngebietsnahe Fläche könnte
beispielsweise SO/FM2.1 heißen.
Hiermit wird gewährleistet, dass die Nutzung der lmmobilien samt Gärten der
Anwohner in Zukunft nicht weiter belastet wird und eine weitere Verschlechterung
der Lebensverhältnisse zur Folge hat. Die Schutzbedürftigkeit des benachbarten
Wohngebietes ist zu gewährleisten.

Siehe folgende Skizze:

X 7

• j

SO/FM2.1

Quelle: Amt Rostocker Heide öffentliche Auslegung des Planzeichnungs-Entwurf

10.5

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.5
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2. Mindestens auf der wohngebietsnahen Fläche (SO/FM2.1) bleibt die
Grundflächenzahl von 0,5 erhalten, denn eine Erhöhung der Grundflächenzahl auf 0,6
würde eine dichtere Bebauung erlauben, mit entsprechender Mehrbelastung der
Emissionen und lmmissionen auf die Anwohner. Ebenso ist eine Überbauung von
30% nicht möglich.

3. Auf der wohngebietsnahen Fläche beträgt die maximale Firsthöhe die gleiche Höhe,
wie die bestehende Logistikhalle oder das Hotel. Eine Überschreitung ist nicht
zulässig.

4. Der Abstand der wohngebietsnahen blauen Baugrenzlinie zu unserem Grundstück ist
zu überdenken. (10Meter?) Das Flurstück 106 nördlich des Flurstückes 103/2 ist zu
beachten. Die angepflanzten Hecken und Bäume sind in Bezug auf die 5 Meter
Puffer- Abstandsregelung aus der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Seite 9 zu
beachten, um Störungen von Brutvögeln zu vermeiden

5. Lärmbedingte Gesundheitsrisiken für die Anwohner sind zu vermeiden.

lch mache folgende Forderung auf:
Einhaltung der empfohlenen lmmissions-Richtwerte in Allgemeinen Wohngebieten.

Geräuschpegel, die sich auf ein Allgemeines Wohngebiet beziehen, sind einzuhalten
bzw. herzustellen. Entsprechende Festsetzungen sind bisher lediglich für das Hotel
Paletti unter Punkt 7.2 im Textteil erkennbar!
Das Umweltbundesamt hat Leitlinien zum Schutzgut Menschliche Gesundheit
erarbeitet, für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen
und Zulassungsverfahren. Ziel ist die Berücksichtigung des Menschen und seiner
Gesundheit mehr Substanz zu verschaffen und den interdisziplinären Dialog zur
Bearbeitung dieses Themenfeldes zu fördern.
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/l
eitlinien schutzgut menschliche gesundheit 38-43 pdf ) 22.08.21/1610

Die in der Umweltverträglichkeitsprüfung geltenden Grundsätze in Bezug auf
Schutzgut Mensch, (s. Seite 18 Tabellel in der Begründung der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6*Karrs Erlebnisdorf* Rövershagen) lassen eine
zufriedenstellende und vorsorgeorientierte Bearbeitung dieses Schutzgutes
vermissen.

Lärm macht krank. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Gesundheitliche Schäden wie
erhöhtes Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Belästigungen hervorgerufen durch die
Störung der Kommunikation, der Erholung und Entspannung, des Nachtschlafes und des
Wohlbefindens sind nur einige Punkte aus der Broschüre Lärmaktionsplanung MV worin
lnhalt, Ziele und Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie beschrieben werden.
(Herausgeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG))

Die hier benannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Festsetzungen, die den Lärmschutz betreffen wurden im Entwurf zur 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
berücksichtigt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.6

10.7

10.6
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Schon durch Verkehrslärm sind wir Anwohner erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt.

Dazu gehören Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens (bei 50-

55db) oder die Risikoerhöhung für einen Herzinfarkt (65-70db). (Siehe Lärmaktionsplanung
MV).

Folgende Rechtliche Grundlagen sollten berücksichtigt werden:

Grundgesetz

- Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 (2) GG

Bundesimmissionsschutzgesetz

Planungsgrundsatz nach § 50 BlmSchG, Trennungsgebot

Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen §§41-43, 16., 24 BlmSchV

Lärmminderungsplanung §§47a-f BlmSchG

Baugesetzbuch

- Menschenwürdige Umwelt sichern, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse schaffen

nach § 1 BauGB

- Festsetzungen nach § 9 Nr. 24 BauGB

Raumordnungsgesetz

- §2 Abs.2 Nr.3 Satz 8 ROG
- Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und

zusätzlicher Verkehr vermieden wird

- §2 Abs.2 Nr.6 ROG
- Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind

sicherzustellen

Täglich haben wir mit der bereits jetzt unbeherrschbaren, nicht regelbaren
Verkehrssituation in und um Purkshof zu kämpfen. Unnötig lange Wegezeiten erschweren
und belasten unseren Alltag. Ständige Stau's sind eine erhebliche Belastung. Man kommt als

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.

10.8 10.910.8

10.9
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Anwohner nur mit langen Wartezeiten in bzw. aus dem völlig überlasteten Kreisverkehr. Für
Rettungsfahrzeuge ist die Situation nicht tragbar. Abgestellte Karl's - Mitarbeiter, die den
Verkehr händisch regeln sollen, helfen in diesen Situationen überhaupt nicht, sondern sind
nicht befugt, den Straßenverkehr zu regeln, sodass sich hier die Frage der Verkehrssicherheit
stellt. (Stichwort Versicherung) Es sind keine Bemühungen im Entwurf erkennbar, welche
diese erheblichen Belastungen reduzieren sollen. Die geplante zusätzliche Stellplatzfläche,
die genutzt werden soll, wenn die andere bereits vorhandene Parkfläche voll ist, ist teilweise
jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Hier müsste die Parkregelung bereits viel früher an der
Einfahrt von unserer Ortslage oder noch früher auf der B105 durch entsprechende
Leitsysteme beginnen. Dies wurde schon vor langer Zeit auf einer Zusammenkunft mit Karl's
besprochen. Die Umsetzung der Regelung, dass erst der bereits vorhandene Parkplatz
ausgeschöpft wird, fehlt bisher, und eine Planung ist dafür nicht erkennbar. Außerdem wird
die „zusätzlich geplante", bereits in vollem Umfang genutzte Parkfläche momentan sehr
gerne als Campingplatz genutzt. Man kann hier täglich und vor allem nachts bis zu 45
Wohnmobile und Wohnwagen und auch das ein oder andere Zelt sehen. Ganz offensichtlich
(siehe Schilder am Platz) kann hier für nur 10 Euro ohne Strom und ohne Wasser bzw.
Abwasser übernachtet werden. Diese zusätzliche Einnahmequelle belastet die Anwohner
und die Grundflächen insbesondere das Grundwasser von Purkshof. Gibt es dafür eine
Berechtigung? Aus dem Entwurf geht diese Art der Nutzung nicht hervor.

Auf Seite 14 der Broschüre über Lärmaktionsplanung MV steht:

Umgebungslärm sind unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für
industrielle Tätigkeiten. Lärm sind Geräusche, die Menschen und Tiere beeinträchtigen.

Die Wirkungen von Umgebungslärm werden auf der Seite 91 der Lärmaktionsplanung
deutlich.
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Der Flächennutzungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme
des motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten.
Nichtsdestoweniger bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von
Autofahrenden auf andere Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen
Mecklenburg-Vorpommerns gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock
und Rövershagen (mehrere vertaktete Bahn- und Buslinien) zur
Entspannung der Lage beitragen würde. Regelungen zu treffen, die
bestimmte Gruppen in der Nutzung des Autos privilegieren (Anwohner)
oder zu benachteiligen (Besucher, Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes sein. Über die Bauleitplanverfahren soll der
Parkverkehr der Besucher nach Möglichkeit gesichert bzw. auf dem
Gelände beschränkt werden. Die Nutzung wird im Flächennutzungsplan
dargestellt. Diese Stellplätze sind mit einer leistungsfähigen Bundesstraße
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Genauere
Festsetzungen können nur im Rahmen der Änderung des
Bebauungsplanes getroffen werden.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

10.1010.10
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Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) das
Vorkommen des hier lebenden Milanpärchens nicht berücksichtigt wird. Es kreist oft über
unser Wohngebiet und über Karl's Erlebnisdorf. Das Plangebiet ist damit Flug- und Jagdrevier
für den Greifvogel. Es hat hier bisher ein hervorragend geeignetes Habitat und steht auf
Grund seiner Gefährdung beim Nabu auf der Vorwarnliste. Dies ist demnach bei der
Festsetzung der erlaubten Firsthöhen und Grundflächenzahl im Plangebiet zu
berücksichtigen.

Der Schalltechnische Fachbeitrag wurde im März 2021 fertiggestellt. Auf Seite 33 in Tabelle
26 findet man Emissionsdaten anlagenbezogener Parkplätze. Die Hotelbettenangabe ist
nicht korrekt. Hier beziehen sich die Anzahl der Hotelparkplätze auf 100 Betten. Das muss
auf 200 Betten korrigiert werden.

Ein weiteres Problem sehe ich in den beiden neu hinzugekommenen Gebieten SO/FM2a und
2b. Diese sind zwar im Planzeichnungsentwurf erkennbar, allerdings im Textteil überhaupt
nicht erläutert, begründet bzw. beschrieben, was aber erforderlich ist, um zum Einen die
Nutzung nachvollziehbar zu machen und zum Anderen die Planungsunterlagen überhaupt
lesen zu können. Was sind SO/FM 2a und 2b? Hier beträgt die zulässige Firsthöhe 34 (2a)
bzw. 37 (2b) Meter. Da in den Flächen S01-S02 aber 10 Meter Überschreitung möglich wäre,
erlauben die Entwurfspläne Firsthöhen bei Spiel- und Sportgeräten von 44 bzw. 47 Metern!
Wo soli das hinführen? Die lmmissions-Berechnung des Schallgutachtens muss auf der
entsprechenden möglichen Höhe erfolgen, also 44 bzw. 47 Metern, und berücksichtigt
werden. Im Textteil unter Punkt 3.1 steht, dass innerhalb des Baugebietes SO/FM 2 eine
Wasserfläche bis zu einer Größe von 1.500 m2 zulässig. Haben wir dann demnächst ein Karl's
Plansch (https://www.themepark-central.de/karls-elstal-plantsch-eroeffnung/ )mit 47 Meter
Wasserrutsche vor dem Schlafzimmer? Und wenn ja, ist das im Schallgutachten
berücksichtigt worden? Die Nutzung dieser Wasserfläche wird nicht näher erläutert.

In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist immer wieder von einer nicht
wesentlichen zusätzlichen Belastung oder Beeinträchtigung zu lesen. Diese Darstellung ist
subjektiv und es wird nicht dargestellt, wie diese Beeinträchtigungen aussehen. Die Summe
der vielen nicht wesentlichen zusätzlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen stellt für die
Anwohner, das angeschlossene Wohngebiet, also für Mensch und Natur in Purkshof am
Ende eine erhebliche Belastung dar. Begründung Seite 39 Punkt 2.6.3 : „...Eine Erhöhung des
Verkehrs wird dadurch nicht bedingt. Es dient eher dem reibungslosen Ablauf und der
schnelleren Organisation des vorhandenen Besucherverkehrs. Wesentlich zusätzliche
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit sind durch die
Änderung des Bebauungsplanes daher nicht zu erwarten."Dem widerspreche ich. Viele
ehemalige Gäste von Karls Erlebnispark meiden diesen aufgrund der Verkehrssituation.
Verbessert man diese, ist durchaus damit zu rechnen, dass der Besucherverkehr weiter
zunimmt.

Für uns Anwohner gibt es kaum noch Bewegungsfreiräume zur Erholung, für Sport und
Bewegung. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen. Es ist gesetzlich verankert. Fahrrad fahren

Der Rotmilan ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Verfahren
der Bebauungsplanänderung erwähnt worden. Bruthabitate oder Sichtun-
gen wurden nicht bestätigt. Der Landkreis hat keine Hinweise oder Anre-
gungen zum Fachbeitrag in seiner Stellungnahme abgegeben.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil der
Flächennutzungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge
wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und
Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in
der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s
Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier genannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist ebenfalls Bestandteil der
Bebauungsplanänderung und nicht der Änderung zum
Flächennutzungsplan.
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oder Spaziergänge sind nur unter Lebensgefahr möglich. Mit einem befahrbaren Gehweg bei
hohem Verkehrsaufkommen sind die Anwohner insbesondere Kinder und alte Menschen
gefährdet. In den „Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit — Für eine wirksame
Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren" steht: „wird
das Untersuchungsprogramm zum Schutzgut menschliche Gesundheit auf
„Trivialindikatoren", wie zum Beispiel auf den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen
oder deren Beeinträchtigung durch Scholl oder Luftschadstoffimmissionen, reduziert.
Andererseits werden Institutionen wie die Gesundheitsämter, die dazu beitragen können,
class die Gesundheitsbelange umfassend und in effizienter Weise Eingang in den
Untersuchungsrahmen von Umweltverträglichkeitsstudien und -berichten finden, nicht
ausreichend an den einschlägigen Verfahren beteiligt."
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/leitlinien
schutzgut menschliche gesundheit 38-43.pdf )

Und weiter:

„Für eine kleinräumige Sozialraumanalyse wird die Beteiligung des Jugendamts in
Planungs- und Genehmigungsvetfahren angeregt."

Schon so oft haben wir Anwohner auf die Gefährdung der Kinder aufmerksam gemacht. Die
Situation ist unverantwortlich. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere
Vorsorgemaßnahmen schützen die hier lebenden Menschen vor dem immer mehr
zunehmenden Massentourismus und Durchgangsverkehr. Prüfen Sie bitte einmal den
Schulweg unserer schulpflichtigen Kinder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln! Und am
Nachmittag kann kein Kind zum gemeinsamen Spiel das andere Haus mit den Freunden
unter sicheren Bedingungen erreichen!

In der Begründung auf Seite 30 Punkt 2.4.3 steht: „Eine intakte Umwelt ist ouch die
Lebensgrundlage für den Menschen. Durch die Benennung des Schutzgutes Mensch mit
dem Zusatz „insbesondere der menschlichen Gesundheit" in § 2 UVPG wird deutlich, class
es bei der Betrachtung des Schutzgutes in Abgrenzung zu anderen Schutzgütern im
Wesentlichen um das Wohlbefinden des Menschen und ein die Gesundheit förderndes
Wohnumfeld geht. Zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch sind daher die Ausstattung des
Plangebietes im Hinblick auf ein attraktives und gesundes Wohnumfeld, die
Erholungseignung von siedlungsnahen Flächen sowie erholungsrelevante Infrastruktur und
mögliche Beeinträchtigungen dieser Qualitäten durch beispielsweise Lärm und sonstige
Immissionen oder fehlende Zugänglichkeit/Durchgängigkeit von Erholungsflächen zu
betrachten."Von einem „die Gesundheit förderndes Wohnumfeld" entfernen wir uns immer
mehr.

Das Gesundheitsamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der
im Planverfahren beteiligt wurde. Hinweise des Gesundheitsamtes sind
nicht eingegangen. Die Darstellung, dass Spazierengehen nur unter
Lebensgefahr möglich sei, entspricht nicht den Tatsachen, da sie
Versäumnisse der Straßenverkehrsbehörde bei der Sicherung des Fuß-
und Radverkehrs suggeriert, die nicht erkennbar sind. Die Prüfung der
Schulwegsicherheit ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens, kann
aber gegenüber der Gemeinde bzw. dem Landkreis angeregt werden.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der im
Planverfahren beteiligt wurde.

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.
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In der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung heißt es auf Seite 9:

„Nach der Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung ist die Än-
derung der festgesetzten Grün- und Maßnahmenflächen im westlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes (im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als UG 1 bezeichnet) nicht mehr Be-
standteil des Änderungsverfahrens. Diese Flächen werden nicht mehr als Sondergebiets-
flächen in Betracht gezogen und die Festsetzungen bleiben wie im rechtskräftigen
Bebauungsplan ausgewiesen, bestehen."

Das begrüßen wir. Die Festsetzungen bestehen seit 2006 und wurden bisher noch nicht
umgesetzt. Hier ist meines Erachtens ein zeitlicher Rahmen notwendig, um die Umsetzung
endlich durchzuführen. Schließlich sind es Ausgleichsmaßnahmen für vorher durchgeführte
Eingriffe in die Natur. Auf der Seite 10-11 steht weiter: „ In der Praxis wurden die
einzelnen Vorhaben den bestimmten Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet. Diese wurden im
Einvernehmen mit dem Landkreis aber außerhalb des Bebauungsplanes durchgeführt.
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden nur vereinzelte Maßnahmen realisiert, wie z.B.
Baumpflanzungen und Heckenpflanzungen. Der große Bereich für Ausgleichsmaßnahmen,
wie Streuobstwiese, Blühstauden und Beerensträucher wurde daher bisher nicht
hergestellt....Bestimmte Ausgleichsmaßnahmen wurden entweder an anderer als die
festgesetzte Stelle im Bebauungsplan durchgeführt oder die Änderungen führten nicht zu
einer Ausweitung oder Änderung von Ausgleichsmaßnahmen. „

1st dies geprüft worden? Wo und in welcher Form sind diese Ausgleichsmaßnahmen
durchgeführt worden? Angesichts der doppelt erbauten Bettenzahl des Hotels und der
ständigen Belastungen würden wir es begrüßen, wenn die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen gemäß gültigem Bebauungsplan, oder im Entwurf unter Punkt 5
aufgeführt und auf Seite 10 der Begründung unter Punkt 1.6.3 beschrieben, endlich
schnellstmöglich erfolgt, zumal eine Umstrukturierung in Sondergebiet nicht mehr
vorgesehen ist.

An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Formfehler aufmerksam machen.

In der Begründung Seite 6 steht das Wort „mäandern". Dieses Wort kenne ich nicht.

In der Begründung Seite 9 Punkt 1.6.1„Der ehemalige Bereich SO/ ?aumarkt wird in den
Bereich...umbenannt". Damit ist wohl der Bereich Bauernmarkt gemeint.

In der Begründung Seite 16 sind FFH-Gebiete mehr als 3000m entfernt vom Plangebiet. Dies
hatte ich im Vorentwurf bereits in Frage gestellt, da es laut google Abmessung nur 1800m
sind. Auf Seite 30 der Begründung Punkt 2.4.2 liegt das Schutzgebiet allerdings nur noch
2000m vom Plangebiet entfernt. Wir kommen der Sache näher. lch vermisse die
Nachvollziehbarkeit.Ist die Entfernung geprüft worden?

Die Seiten 35 und 36-37 zeigen Wiederholungen „Für die Feldlerche und das Rebhuhn...".

Aus der PlanzeichnuilA ues vorliegenden Entwurfes geht im Gebiet SO/FM2 neben der GRZ
von 0,6 eine Überbauung von bis zu 30% hervor. Dies ist im Textteil nicht beschrieben. Das
sorgt für Verwirrung. Ich vermisse die Nachvollziehbarkeit. Im gültigen B-Plan steht die 30
prozentige Überschreitung im Punkt 2.1 des Textteils noch drin.

11

Das Zitat wird zur Kenntnis genommen.

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplanes. Hier werden nur die entsprechenden Flächen für
mögliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genauen Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen, sind aber nicht mehr Bestandteil der
Änderungen.

Ein dem Einwender unbekanntes Wort ist nicht Bestandteil der Abwägung
zum Bauleitplanverfahren.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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lnsgesamt zeigen die Entwürfe noch deutliche Schwachstellen auf.

Meines Erachtens ist die Erweiterung des Projektes Karl's in dieser Form kritisch zu
hinterfragen.

Immer öfter frage ich mich, welchen Stellenwert Naturschutz hier hat. Da sind massenhaft
Plastikfetzen oder schwarze Schlauchteile von der Bewässerung der Erdbeeren in der Natur
zu finden, da werden Brunnen gebaut, um die Bewässerung der Erdbeeren zu gewährleisten,
da wird immer noch eine Eiszeit mitten im Sommer betrieben.... Das Bauen von Brunnen für
Erdbeeren ist Raubbau an der Natur. Das Ökosystem (UNESCO-Weltkulturerbe) von Donana
in Huelva im Südwesten Spaniens ist ein gutes Beispiel. Eines der wichtigsten Feuchtgebiete
Europas fällt der Bewässerung von Erdbeeren zum Opfer auf Kosten der Zugvögel, der dort
lebenden Menschen und der Natur. „...Erdbeeren sind durstige Früchte...". Haben wir damit
begonnen, die gleichen Fehler wie in Andalusien zu wiederholen? Das macht Angst.

Auch in Purkshof sind die Auswirkungen der Eingriffe in die Natur zu bemerken. Noch vor
wenigen Jahren hatten wir hier so viele Amphibien, dass sie zu bestimmten Tages-, und
Nachtzeiten laut in großer Zahl zu hören waren. Leider gibt es sie immer weniger. Und
anstatt die Populationen zu schützen, wird die nächste grüne Fläche sogar mit altem
Baumbestand und als Parkanlage ausgewiesen, vor dem ehemaligen Gutshaus geopfert, um
private Interessen eines Einzelnen für die Bebauung und die Umwandlung in ein Mischgebiet
frei zu geben. Und anstatt der vollversiegelten Parkfläche eine Etage raufzusetzen, wird eine
große landwirtschaftliche Fläche Privatparkplatz. Die Photovoltaikanlagen kann man ebenso
auf die bestehenden Dächer aufbringen.

lch persönlich möchte nicht, dass Purkshof sich weiterhin zu einem irgendwann leblosen
Massen-Touristenort entwickelt, wo Wohnen keine Rolle mehr spielt. Es gibt genug von
diesen Orten.

Mit der Bitte, das bestehende Defizit hinsichtlich gesundheitlicher Belange der Anwohner bei
der Planung zu überwinden und den Schutz der Natur bei der Abwägung zu berücksichtigen,
verbleibe ich

Vermutlich verweist der Einwender auf ordnungsgemäße Bewässerungssysteme
der Landwirtschaft. Die ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwicklung, als
Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Gemeinde
beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzuführen. Die geschieht
vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungsdruckes, der sowohl eine deut-
liche Prägung des betreffenden Bereiches darstellt, als auch eine Bebaubarkeit
aus dem vorhandenen Bestand ableiten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtli-
chen Gegebenheiten erkennbar, dass es sich lediglich um eine geringfügige Ein-
beziehung handelt. Mit der Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan
passt die Gemeinde die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar,
dass keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Sat-
zung und dem Bebauungsplan auftraten.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv wenige mögliche Räume in
Mecklenburg-Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s
Hof“ möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten allgemein
bekannt und mehrfach Gegenstand der Planabwägung gewesen.

Um die Belange der Anwohner in Bezug auf den Lärmschutz wie auch die Belange
des Artenschutzes zu berücksichtigen wurden entsprechende Fachgutachten
angefertigt. Diese fanden Berücksichtigung in den Festsetzungen zur 4. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
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Das vorbereitende Bauleitplanverfahren wird den gesetzlichen Grundlagen
entsprechend durchgeführt. Zur Berücksichtigung des Artenschutzes und
zur Beurteilung von Immissionen wurden entsprechende Gutachten ange-
fertigt. Die Ergebnisse wurden in der Planung zur Änderung des Bebau-
ungsplanes berücksichtigt.
Der Ausgleich für den zusätzlichen Eingriff wird im Rahmen der Eingriffsre-
gelung bewertet und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die Stellungnahmen der Bürger wurden und werden in die Abwägung ein-
bezogen und damit werden die Anwohner selbstverständlich durch die Ge-
meinde erkennbar wahrgenommen.

11.1

11.1

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.
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Die persönliche Betroffenheit wird zur Kenntnis genommen. Grundlage der
Abwägung ist aber nicht persönliches Empfinden, sondern die geltenden
gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, insbes. §1 BauGB.

Amt Rostocker Heide
Eichenallee 20
18182 Gelbensande

Purkshof, 26.08.2021

Stellungnahme zu der sich im Amt Rostocker Heide als Entwurf in Auslegung
befindlichen 7.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Rövershagen und im Parallelverfahren mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 6 Karl's Erlebnisdorf Rövershagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Ihnen fristgerecht meine Anregungen, Bedenken und Kritikpunkte
mitteilen.

Es fällt mir jedoch schwer, einen sachlichen Einstieg zu finden, nach dem ich alle in
der Auslegung befindlichen Unterlagen durchgelesen habe, so dass ich vorab meine
persönliche Betroffenheit mit folgenden Zitaten aus den o. g. Unterlagen zum
Ausdruck bringen möchte:

„[...] in weiteren Schritten der wachsenden Zahl der Besucher von Karl's
Erlebnisdorf gerecht zu werden und auch einem Wachstum in Bezug auf neuen
Attraktionen nicht im Wege zu stehen. [...] " (S.5 der Begründung des F-Planes)

„[...] städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Rövershagen im
Änderungsbereich neu ordnen (S.5 der Begründung des F-Planes)

„[...] durch die Weiterentwicklung des Gebietes, zukünftiq steigenden
Besucherzahlen (S.10 der Begründung des F-Planes)

„[...] die Gemeinde träqt die Verantwortung, die städtebauliche Ordnung und
zukünftige Entwicklung rahmensetzend für die Bebauungspläne vorzugeben. [...] "
(S.15 der Begründung des F-Planes)

„[...] notwendige temporäre Stellplatzfläche zu legalisieren [...]" (S.18 der
Begründung des B-Planes) per heute ist die Nutzung dann nicht legal?

„[...] Die Gemeinde möchte mit der Änderung des Bebauungsplanes der
Bestandssituation im Bereich Karl 's Erlebnisdorf Rechnung. [...] (S.37 der
Begründung des B-Planes) was bedeutet dieser Satz? ..."Die Gemeinde möchte
Rechnung tragen?"

1

12.1 12.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.
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Bürger 612.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im
Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aber im Kern
nicht die Bauleitplanung (z.B. Organisation des Fahrkartenverkaufs,
Realnutzung der Flächen, Indentifikationspotenzial der Gemeinde durch
Karl’s Erdbeerhof)

Der Bebauungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme des
motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten. Nichtsdestoweniger
bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von Autofahrenden auf andere
Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns
gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock und Rövershagen (mehrere
vertaktete Bahn- und Buslinien) zur Entspannung der Lage beitragen
würde. Regelungen zu treffen, die bestimmte Gruppen in der Nutzung des
Autos privilegieren (Anwohner) oder zu benachteiligen (Besucher,
Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand des Bebauungsplanes sein.

12.3

12.4

12.5
12.5

12.4

12.3
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Bürger 612.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, allerdings wird infrage gestellt,
wessen Schwiegermutter betroffen gewesen sein soll, da mehrere
Einwender diesen Vorgang schildern und sich auf ihre spezifische
Schwiegermutter beziehen. Allgemeine Probleme des „Durchkommens“
von Rettungsfahrzeugen bei hohem Verkehrsaufkommen sind bekannt,
betreffen aber weder Verkehrs- noch Bauleitplanung, sondern beruhen auf
dem Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern. Das betrifft auch das
regelwidrige Überschreiten von Geschwindigkeiten.

Die Vorschläge zur Verkehrsberuhigung betreffen nicht das Plangebiet und
sollten daher andernorts in der Gemeinde Diskussionsgegenstand sein,
um gemeinsame Lösungen von Gemeinde, Landkreis und Land zu finden.

12.6 12.6
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Bürger 612.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber keine mittels
Bauleitplanung regelbaren Sachgegenstände, insbesondere, wenn eine
Zuordnung zu Kaffee- oder Bäckereigeruch möglich wäre.

Der Flächennutzungsplan erfährt nur in dem Maße eine Änderung, in der
eine Sondergebeitsfläche wieder in landwirtschaftliche Fläche umgewan-
delt wird (Verringeung der Sondergebietsfläche) und dafür eine andere,
bereits genutzte, Fläche als Stellplatzfläche einbezogen wird.

Wie der Einwender korrekt darstellt, sind viele Belästigungen durch
Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan
wurde ein Schallgutachten erarbeitet und das Ergebnis im Entwurf
berücksichtigt.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

12.7
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Bürger 612.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

12.13
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Bürger 612.

Die hier benannten Fragen, Hinweise und Anregungen sind nicht Ge-
genstand der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Die hier benannten Fragen, Hinweise und Anregungen sind nicht Ge-
genstand der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Der in der Änderung befindliche Bebauungsplan weißt die zukünftige Nut-
zung aus.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Der Flächennutzungsplan enthält keine Festsetzungen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Auch bei einer gleichzeitigen Nutzung beider Parkflächen ist durch den
Bebauungsplan eindeutig geregelt, was „Hauptparkplatz“ und was
„Reserveparkplatz“ ist. Ziel der Regelung ist der Erhalt der unversiegelten
Fläche. Zugleich wird auch aufgrund der – in anderen Einwendungen
kritisierten – Mitarbeiter:innen des Betreibers ermöglicht, ein gezieltes
Füllen der Parkplätze im Alltag zu organisieren (dieser Sachgegenstand ist
nicht Teil des Bauleitplanverfahrens). Ebenso dient die Ausweisung dieses
„Reserveparkplatzes“ der Abmilderung des im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens oft kritisierten „wilden Parkens“ im gesamten
Ortsteil. Es gibt sehr wohl städtebauliche Gründe, keine zusätzlichen
Flächen für einen temporären Parkdruck zu versiegeln, sondern die
gegebene unversiegelte Lösung zu bevorzugen (Boden- und Naturschutz).

Festsetzungen werden im Bebauungsplan getroffen. Hinweise und Anmer-
kungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwä-
gung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rö-
vershagen* behandelt.

Wird unter Punkt 12.24 ab Seite 79 mit abgewogen.
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Bürger 612.

Das vorliegende Schallgutachten berücksichtigt natürlich als Grundlage
die aktuellen gesetzlichen Vorgaben.

Die im Bebauungsplan festgesetzte Bettenanzahl von 200 Betten
berücksichtigt nun auch die Aufbettungen im Hotel und nicht nur eine
Doppelzimmerbelegung.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Die Berechnungen des Lärmschutzgutachtens beruhen auf den
aktualisierten Dimensionen der Planung. Geräusche aus Kinderspiel
unterliegen einem besonderen Schutz. Lärmschutzwände sind mit Vor-
und Nachteilen behaftet; das betrifft hinsichtlich der Nachteile
insbesondere die optische Barrierewirkung. Da es mildere Mittel gibt, mit
den entstehenden Lärmimmissionen umzugehen, wurden diese auch auf
Basis der Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens gewählt. Tatsächlich
unterliegt das Übernachten im Hotel (gewerblicher Vorgang) anderen
Lärmschutzregularien als das Wohnen, weswegen Übernachtungsstätten
auch in Gebietskategorien höherer Lärmbelastung zulässig sind. Die
planerische Ausweisung entsprechend der Kategorien der BauNVO
berücksichtigt dies und dient ohnehin der Darstellung einer abgewogenen
Entwicklung des Plangebiets.
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Bürger 612.

Die Berechnungen des Lärmschutzgutachtens beruhen auf den
aktualisierten Dimensionen der Planung. Geräusche aus Kinderspiel
unterliegen einem besonderen Schutz. Lärmschutzwände sind mit Vor-
und Nachteilen behaftet; das betrifft hinsichtlich der Nachteile
insbesondere die optische Barrierewirkung. Da es mildere Mittel gibt, mit
den entstehenden Lärmimmissionen umzugehen, wurden diese auch auf
Basis der Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens gewählt. Tatsächlich
unterliegt das Übernachten im Hotel (gewerblicher Vorgang) anderen
Lärmschutzregularien als das Wohnen, weswegen Übernachtungsstätten
auch in Gebietskategorien höherer Lärmbelastung zulässig sind. Die
planerische Ausweisung entsprechend der Kategorien der BauNVO
berücksichtigt dies und dient ohnehin der Darstellung einer abgewogenen
Entwicklung des Plangebiets.

Der Flächennutzungsplan enthält keine Festsetzungen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge wur-
den im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und Anmer-
kungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Ab-
wägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

12.30 12.30
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Bürger 612.

Das Schallgutachten, der Artenschutzfachbeitrag und die Naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung wurden im Rahmen des Änderungsverfahrens
zum Bebauungsplans erstellt und sind nicht Bestandteil der Flächennut-
zungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge wurden im
Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Röversha-
gen* behandelt.
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Bürger 612.

Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde im Rahmen des Ände-
rungsverfahrens zum Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil
der Flächennutzungsplanänderung. Hinweise und Anmerkungen, die den
Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
behandelt.

Die bauliche Ausführung der Dorfstraße ist nicht Inhalt des Flächennut-
zungsplanes. Der Landkreis, dem auch das Gesundheitsamt angegliedert
ist, wurde beteiligt.
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Bürger 612.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises. Der
Landkreis wurde beteiligt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde im Rahmen des Ände-
rungsverfahrens zum Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil
der Flächennutzungsplanänderung. Hinweise und Anmerkungen, die den
Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
behandelt.

12.37

12.37

12.38
12.38

12.39
12.39



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

86

Bürger 612.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die Begründung wird aktualisiert und das Ziel Mischgebiet der Aufzählung
hinzugefügt.

Für die vorbereitende Bauleitplanung durch den Flächennutzungsplan
müssen keine konkreten Vorhaben vorliegen. Der Flächennutzungsplan
stellt die Entwicklungsabsicht der Gemeinde in flächenhafter Darstellung
dar. Umweltrelevante Aspekte werden in der verbindlichen Bauleitplanung
für diesen Bereich näher betrachtet.
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Bürger 612.

Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.
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Bürger 612.

Die Auflistung der gesetzlichen Grundlagen wird zur Kenntnis genommen.

Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.
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Bürger 612.

Die Auflistung der gesetzlichen Grundlagen wird zur Kenntnis
genommen.Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.

In der Begründung bzw. Umweltprüfung wurde dargestellt, dass mit der
Erweiterung der Mischgebietsfläche eine Bebauung unter Berücksichti-
gung der Naturausstattung denkbar wäre. Diese Möglichkeit der Entwick-
lung möchte die Gemeinde im Flächennutzungsplan darstellen. Entspre-
chende Festsetzungen werden in der notwendigen verbindlichen
Bauleitplanung getroffen. Im Umweltbericht wurden Bewertungen und
eventuelle Auswirkungen bereits dargestellt.

Im Flächennutzungsplan werden keine Festsetzungen getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Bürger 612.

Die unkommentierten Bilder und Grafiken werden zur Kenntnis
genommen.
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Bürger 612.

Die unkommentierten Bilder und Grafiken werden zur Kenntnis
genommen.
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Bürger 612.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv mögliche Orte in Mecklenburg-
Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s Hof“
möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten
allgemein bekannt. Vermutlich verweist der Einwender auf
ordnungsgemäße Bewässerungssysteme der Landwirtschaft. Die
ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht Gegenstand des
Bauleitplanverfahrens.

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.
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Bürger 612.
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Bürger 713.

Die persönliche Betroffenheit wird zur Kenntnis genommen. Grundlage der
Abwägung ist aber nicht persönliches Empfinden, sondern die geltenden
gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, insbes. §1 BauGB.

13.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

13.1



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

95

Bürger 713.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im
Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aber im Kern
nicht die Bauleitplanung (z.B. Organisation des Fahrkartenverkaufs,
Realnutzung der Flächen, Indentifikationspotenzial der Gemeinde durch
Karl’s Erdbeerhof)

Der Bebauungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme des
motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten. Nichtsdestoweniger
bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von Autofahrenden auf andere
Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns
gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock und Rövershagen (mehrere
vertaktete Bahn- und Buslinien) zur Entspannung der Lage beitragen
würde. Regelungen zu treffen, die bestimmte Gruppen in der Nutzung des
Autos privilegieren (Anwohner) oder zu benachteiligen (Besucher,
Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand des Bebauungsplanes sein.
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, allerdings wird infrage gestellt,
wessen Schwiegermutter betroffen gewesen sein soll, da mehrere
Einwender diesen Vorgang schildern und sich auf ihre spezifische
Schwiegermutter beziehen. Allgemeine Probleme des „Durchkommens“
von Rettungsfahrzeugen bei hohem Verkehrsaufkommen sind bekannt,
betreffen aber weder Verkehrs- noch Bauleitplanung, sondern beruhen auf
dem Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern. Das betrifft auch das
regelwidrige Überschreiten von Geschwindigkeiten.

Die Vorschläge zur Verkehrsberuhigung betreffen nicht das Plangebiet und
sollten daher andernorts in der Gemeinde Diskussionsgegenstand sein,
um gemeinsame Lösungen von Gemeinde, Landkreis und Land zu finden.

13.513.5
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber keine mittels
Bauleitplanung regelbaren Sachgegenstände, insbesondere, wenn eine
Zuordnung zu Kaffee- oder Bäckereigeruch möglich wäre.

Der Flächennutzungsplan erfährt nur in dem Maße eine Änderung, in der
eine Sondergebeitsfläche wieder in landwirtschaftliche Fläche umgewan-
delt wird (Verringeung der Sondergebietsfläche) und dafür eine andere,
bereits genutzte, Fläche als Stellplatzfläche einbezogen wird.

Wie der Einwender korrekt darstellt, sind viele Belästigungen durch
Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan
wurde ein Schallgutachten erarbeitet und das Ergebnis im Entwurf
berücksichtigt.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen werden im Be-
bauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die hier benannten Fragen, Hinweise und Anregungen sind nicht Ge-
genstand der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die hier benannten Fragen, Hinweise und Anregungen sind nicht Ge-
genstand der Änderung des Flächennutzungsplanes. Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Der in der Änderung befindliche Bebauungsplan weißt die zukünftige Nut-
zung aus.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Der Flächennutzungsplan enthält keine Festsetzungen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Auch bei einer gleichzeitigen Nutzung beider Parkflächen ist durch den
Bebauungsplan eindeutig geregelt, was „Hauptparkplatz“ und was
„Reserveparkplatz“ ist. Ziel der Regelung ist der Erhalt der unversiegelten
Fläche. Zugleich wird auch aufgrund der – in anderen Einwendungen
kritisierten – Mitarbeiter:innen des Betreibers ermöglicht, ein gezieltes
Füllen der Parkplätze im Alltag zu organisieren (dieser Sachgegenstand ist
nicht Teil des Bauleitplanverfahrens). Ebenso dient die Ausweisung dieses
„Reserveparkplatzes“ der Abmilderung des im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens oft kritisierten „wilden Parkens“ im gesamten
Ortsteil. Es gibt sehr wohl städtebauliche Gründe, keine zusätzlichen
Flächen für einen temporären Parkdruck zu versiegeln, sondern die
gegebene unversiegelte Lösung zu bevorzugen (Boden- und Naturschutz).

Festsetzungen werden im Bebauungsplan getroffen. Hinweise und Anmer-
kungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwä-
gung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rö-
vershagen* behandelt.

Wird unter Punkt 12.24 ab Seite 79 mit abgewogen.
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Das vorliegende Schallgutachten berücksichtigt natürlich als Grundlage
die aktuellen gesetzlichen Vorgaben.

Die im Bebauungsplan festgesetzte Bettenanzahl von 200 Betten
berücksichtigt nun auch die Aufbettungen im Hotel und nicht nur eine
Doppelzimmerbelegung.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die Berechnungen des Lärmschutzgutachtens beruhen auf den
aktualisierten Dimensionen der Planung. Geräusche aus Kinderspiel
unterliegen einem besonderen Schutz. Lärmschutzwände sind mit Vor-
und Nachteilen behaftet; das betrifft hinsichtlich der Nachteile
insbesondere die optische Barrierewirkung. Da es mildere Mittel gibt, mit
den entstehenden Lärmimmissionen umzugehen, wurden diese auch auf
Basis der Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens gewählt. Tatsächlich
unterliegt das Übernachten im Hotel (gewerblicher Vorgang) anderen
Lärmschutzregularien als das Wohnen, weswegen Übernachtungsstätten
auch in Gebietskategorien höherer Lärmbelastung zulässig sind. Die
planerische Ausweisung entsprechend der Kategorien der BauNVO
berücksichtigt dies und dient ohnehin der Darstellung einer abgewogenen
Entwicklung des Plangebiets.
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Die Berechnungen des Lärmschutzgutachtens beruhen auf den
aktualisierten Dimensionen der Planung. Geräusche aus Kinderspiel
unterliegen einem besonderen Schutz. Lärmschutzwände sind mit Vor-
und Nachteilen behaftet; das betrifft hinsichtlich der Nachteile
insbesondere die optische Barrierewirkung. Da es mildere Mittel gibt, mit
den entstehenden Lärmimmissionen umzugehen, wurden diese auch auf
Basis der Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens gewählt. Tatsächlich
unterliegt das Übernachten im Hotel (gewerblicher Vorgang) anderen
Lärmschutzregularien als das Wohnen, weswegen Übernachtungsstätten
auch in Gebietskategorien höherer Lärmbelastung zulässig sind. Die
planerische Ausweisung entsprechend der Kategorien der BauNVO
berücksichtigt dies und dient ohnehin der Darstellung einer abgewogenen
Entwicklung des Plangebiets.

Der Flächennutzungsplan enthält keine Festsetzungen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge wur-
den im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und Anmer-
kungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Ab-
wägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Das Schallgutachten, der Artenschutzfachbeitrag und die Naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung wurden im Rahmen des Änderungsverfahrens
zum Bebauungsplans erstellt und sind nicht Bestandteil der Flächennut-
zungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge wurden im
Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Röversha-
gen* behandelt.
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Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde im Rahmen des Ände-
rungsverfahrens zum Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil
der Flächennutzungsplanänderung. Hinweise und Anmerkungen, die den
Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
behandelt.

Die bauliche Ausführung der Dorfstraße ist nicht Inhalt des Flächennut-
zungsplanes. Der Landkreis, dem auch das Gesundheitsamt angegliedert
ist, wurde beteiligt.
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Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises. Der
Landkreis wurde beteiligt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde im Rahmen des Ände-
rungsverfahrens zum Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil
der Flächennutzungsplanänderung. Hinweise und Anmerkungen, die den
Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
behandelt.
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13.40

13.41

13.42

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die Begründung wird aktualisiert und das Ziel Mischgebiet der Aufzählung
hinzugefügt.

Für die vorbereitende Bauleitplanung durch den Flächennutzungsplan
müssen keine konkreten Vorhaben vorliegen. Der Flächennutzungsplan
stellt die Entwicklungsabsicht der Gemeinde in flächenhafter Darstellung
dar. Umweltrelevante Aspekte werden in der verbindlichen Bauleitplanung
für diesen Bereich näher betrachtet.
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13.43

13.44

13.45

Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.
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Die Auflistung der gesetzlichen Grundlagen wird zur Kenntnis genommen.

Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.
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Die Auflistung der gesetzlichen Grundlagen wird zur Kenntnis
genommen.Selbstverständlich werden die gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen, insbes. §1 BauGB beachtet.

In der Begründung bzw. Umweltprüfung wurde dargestellt, dass mit der
Erweiterung der Mischgebietsfläche eine Bebauung unter Berücksichti-
gung der Naturausstattung denkbar wäre. Diese Möglichkeit der Entwick-
lung möchte die Gemeinde im Flächennutzungsplan darstellen. Entspre-
chende Festsetzungen werden in der notwendigen verbindlichen
Bauleitplanung getroffen. Im Umweltbericht wurden Bewertungen und
eventuelle Auswirkungen bereits dargestellt.

Im Flächennutzungsplan werden keine Festsetzungen getroffen.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
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Die Landesplanung benennt recht restriktiv mögliche Orte in Mecklenburg-
Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s Hof“
möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten
allgemein bekannt. Vermutlich verweist der Einwender auf
ordnungsgemäße Bewässerungssysteme der Landwirtschaft. Die
ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht Gegenstand des
Bauleitplanverfahrens.

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.
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Die hier beschriebene Zuwegung ist keine offizielle Zufahrt zum Hotel.
Die Zuwegung dient dem landwirtschaftlichen Betrieb, um die landwirt-
schaftlichen Flächen in diesem Bereich zu erreichen.
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Die unkommentierten Bilder und Grafiken werden zur Kenntnis
genommen.
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Die unkommentierten Bilder und Grafiken werden zur Kenntnis
genommen.
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Der F��chennu�zungsp��n s�e��� die En�wic��ungs�bsich� der Gemeinde
d�r. Grund�egende Be�r�ch�ungen des N��urh�ush���s in diesem Bereich
sind berei�s im Umwe��berich� en�h���en. Wei�ergehende Prüfungen und
spezie��e Fes�se�zungen werden in der verbind�ichen B�u�ei�p��nung d�zu
ge�roffen.

�m R�hmen der verbind�ichen B�u�ei�p��nung wurden
�r�enschu�zrech��iche F�chbei�r�ge ers�e���.

Ein F��chennu�zungsp��n ��nn nich� d�zu dienen, ���gemeine Prob�eme
des mo�orisier�en S��d�-Um��nd-Ver�ehrs zu be�rbei�en. Die vorh�ndenen
S�r�ßen sind durch übergeordne�e P��nungen ��s �eis�ungsf�hig
ch�r���erisier�, insbesondere die Bundess�r�ße.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Amt Rostocker Heide
Eichenallee 20
18182 Gelbensande

Betreff: Änderung des Flächennutzungsplanes und
Bebauungsplanes Nr. 6 Purkshof / Karls Erlebnisdorf
Sehr  geehr te Damen und Her r en,
grundsätzlich sind wir für die Förderung und Entwicklung
unserer Umgebung.
Jedoch haben wir beim o.g. Bebauungsplan noch offene
Fragen und Bedenken.
Diese möchten wir hiermit äußern.
Der Park zum Gutshaus grenzt zum Feld nach Mönchhagen,
ist aktuell sehr schön anzusehen.
Im Park stehen alte und hohe Bäume. Der Raubvogel Roter
Milan, welcher stark gefährdet ist, kreist
hier sehr oft und hat wahrscheinlich hier sein Aufzuchtgebiet.
Ist dies gepr üft bzw. ber ücksichtigt wor den ? Sind
gr undsätzlich Fauna und Flor a auf Ar tenschutz über pr üft
wor den ?
Die Verkehrssituation von Bentwisch bis Rövershagen ist
bereits stark überlastet. Der tägliche Stau
auf der B 105 führt regelmäßig zu Unfällen, Lärm- und
Umweltbelastung.
Es sollte hier  eine Ber ücksichtigung der  Inter essen der
Allgemeinheit gegenüber  Einzelner
er folgen. ggf. Konzepte vor liegen. Ist dies der  Fall ?
Es ist hinsichtlich der Höhenangaben anzunehmen, dass der
optische Eingr iff auch nicht unerheblich
sein wird.
In der Hoffnung auf Berücksichtigung o.g. Punkte verbleiben
wir
mit freundlichen Grüßen

14.1

14.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.
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Bürger 915.

Die hier benannten Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.1

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

15.1
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Bürger 915.

Wie der Einwender korrekt darstellt (einschließlich des Referierens von
Grundlagen aus Gesetzen und Verordnungen), sind viele Belästigungen
durch Geräusche der Fahrgeschäfte eine empfundene Belastung. Die
notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte werden
eingehalten, die Höhe der jeweiligen baulichen Anlagen dementsprechend
festgesetzt. Ob ein Anwohner selbst „zur Attraktion“ wird, bleibt fraglich, da
das gesamt Gelände von Karl’s Erdberhof nach innen orientiert ist. Die
genannten Punkte sind bereits, sofern im Rahmen der Bauleitplanung zur
Änderung des Bebauungsplanes möglich, in den Entwurf eingeflossen
(bauliche Verortung von Lärmquellen und Berücksichtung des
Umgebungsschutzes).

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegen-
stand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.215.2
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Bürger 915.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind aber nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.315.3
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Bürger 915.

Lärmschutzwände sind mit Vor- und Nachteilen behaftet; das betrifft
hinsichtlich der Nachteile insbesondere die optische Barrierewirkung. Da
es mildere Mittel gibt, mit den entstehenden Lärmimmissionen
umzugehen, wurden diese auch auf Basis der Ergebnisse des
Lärmschutzgutachtens gewählt und im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Festsetzungen zu Anpflanzgeboten und Pflanzlisten sind nicht Bestandteil
der Änderung des Flächennutzungsplanes. Hinweise und Anmerkungen,
die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in der Abwägung zur
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf
Rövershagen* behandelt.

15.4 15.4
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Bürger 915.

Die hier benannten Hinweise und Anregungen sind nicht Gegenstand der
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.515.5
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Bürger 915.

Die hier benannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Festsetzungen, die den Lärmschutz betreffen wurden im Entwurf zur 4.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*
berücksichtigt.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.6

15.7

15.6

15.7
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Bürger 915.

Der Verweis auf Gesetze und Verordnungen wird zur Kenntnis genommen,
erübrigt sich aber, da selbstverständlich alle relevanten Gesetze und
Verordnungen in der Bauleitplanung Anwendung finden. Sie liegen
selbstverständlich allen planverfassenden und begutachtenden Stellen vor
und wurden berücksichtigt.

15.8 15.915.8

15.9
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Bürger 915.

Der Flächennutzungsplan kann nicht dazu dienen, allgemeine Probleme
des motorisierten Stadt-Umland-Verkehrs zu bearbeiten.
Nichtsdestoweniger bleibt unbenommen, dass ein Umstieg von
Autofahrenden auf andere Angebote des im Vergleich mit anderen Teilen
Mecklenburg-Vorpommerns gut ausgebauten ÖPNV zwischen Rostock
und Rövershagen (mehrere vertaktete Bahn- und Buslinien) zur
Entspannung der Lage beitragen würde. Regelungen zu treffen, die
bestimmte Gruppen in der Nutzung des Autos privilegieren (Anwohner)
oder zu benachteiligen (Besucher, Mitarbeiter), kann nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes sein. Über die Bauleitplanverfahren soll der
Parkverkehr der Besucher nach Möglichkeit gesichert bzw. auf dem
Gelände beschränkt werden. Die Nutzung wird im Flächennutzungsplan
dargestellt. Diese Stellplätze sind mit einer leistungsfähigen Bundesstraße
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Genauere
Festsetzungen können nur im Rahmen der Änderung des
Bebauungsplanes getroffen werden.

Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.1015.10
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Bürger 915.

Der Rotmilan ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Verfahren
der Bebauungsplanänderung erwähnt worden. Bruthabitate oder Sichtun-
gen wurden nicht bestätigt. Der Landkreis hat keine Hinweise oder Anre-
gungen zum Fachbeitrag in seiner Stellungnahme abgegeben.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum
Bebauungsplans erstellt und ist nicht Bestandteil der
Flächennutzungsplanänderung. Ergebnisse und Festsetzungsvorschläge
wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hinweise und
Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden gesondert in
der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s
Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

Die hier genannten Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan sind
nicht Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist ebenfalls Bestandteil der
Bebauungsplanänderung und nicht der Änderung zum
Flächennutzungsplan.

15.11

15.12

15.13 15.14

15.11

15.12

15.13

15.14
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Bürger 915.

Das Gesundheitsamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der
im Planverfahren beteiligt wurde. Hinweise des Gesundheitsamtes sind
nicht eingegangen. Die Darstellung, dass Spazierengehen nur unter
Lebensgefahr möglich sei, entspricht nicht den Tatsachen, da sie
Versäumnisse der Straßenverkehrsbehörde bei der Sicherung des Fuß-
und Radverkehrs suggeriert, die nicht erkennbar sind. Die Prüfung der
Schulwegsicherheit ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens, kann
aber gegenüber der Gemeinde bzw. dem Landkreis angeregt werden.

Das Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Landkreises, der im
Planverfahren beteiligt wurde.

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.

15.15

15.17

15.16

15.15

15.16

15.17
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Bürger 915.

Das Zitat wird zur Kenntnis genommen.

Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplanes. Hier werden nur die entsprechenden Flächen für
mögliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genauen Festsetzungen
werden im Bebauungsplan getroffen, sind aber nicht mehr Bestandteil der
Änderungen.

Ein dem Einwender unbekanntes Wort ist nicht Bestandteil der Abwägung
zum Bauleitplanverfahren.
Hinweise und Anmerkungen, die den Bebauungsplan betreffen, werden
gesondert in der Abwägung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
*Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen* behandelt.

15.18

15.19

15.20

15.18

15.19

15.20
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Bürger 915.

Vermutlich verweist der Einwender auf ordnungsgemäße Bewässerungssysteme
der Landwirtschaft. Die ordnungsgemäße, betriebliche Abwicklung ist nicht
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.

Der Flächennutzungsplan stellt die möglichen Ziele der Gemeindeentwicklung, als
Vorbereitung auf die verbindliche Bauleitplanung, dar.
Mit Aufstellungsbeschluss der Innenbereichssatzung Purkshof hat die Gemeinde
beschlossen den betreffenden Bereich einer Bebauung zuzuführen. Die geschieht
vornehmlich auf Grund des vorhandenen Siedlungsdruckes, der sowohl eine deut-
liche Prägung des betreffenden Bereiches darstellt, als auch eine Bebaubarkeit
aus dem vorhandenen Bestand ableiten lässt. Darüber hinaus ist durch die örtli-
chen Gegebenheiten erkennbar, dass es sich lediglich um eine geringfügige Ein-
beziehung handelt. Mit der Ausweisung als Mischgebiet im Flächennutzungsplan
passt die Gemeinde die erforderlichen Plangrundlagen an und stellt zeitgleich klar,
dass keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich Purkshof, außerhalb der Sat-
zung und dem Bebauungsplan auftraten.

Die Landesplanung benennt recht restriktiv wenige mögliche Räume in
Mecklenburg-Vorpommern, wo entsprechende Wirtschaftsbetriebe wie „Karl’s
Hof“ möglich sind; die Tatsache, dass der Ortsteil Purkshof primär der
gewerblichen Entwicklung und dient und keinen planerisch prioritären
Wohnstandort des Rostocker Umlands darstellt, ist seit Jahrzehnten allgemein
bekannt und mehrfach Gegenstand der Planabwägung gewesen.

Um die Belange der Anwohner in Bezug auf den Lärmschutz wie auch die Belange
des Artenschutzes zu berücksichtigen wurden entsprechende Fachgutachten
angefertigt. Diese fanden Berücksichtigung in den Festsetzungen zur 4. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 6 *Karl´s Erlebnisdorf Rövershagen*

15.21

15.22

15.23

15.24

15.21
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GDM16.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: 537 - 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rövershagen

Reg.-Nr.: 05881/21
PE-Nr.: 05881/21

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 05881/21 - 13.07.2021 - Seite 3 von 4

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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50Hertz17. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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7. Änderung Flächennutzungsplan Rövershagen 

 

 
Sehr geehrte Frau Patza, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                       Froeb 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

12.07.2021 

 

Unser Zeichen 

2020-003486-02-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht v om 

09.07.2021 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Amt Rostocker Heide 
Bau- und Entwicklungsamt 

Eichenallee 20a  

18182 Gelbensande 
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Stadtwerke Rostock18. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Hansestadt Rostock19.

DER OBERBURGERMEISTER

Postanschrift ■ Hanse- und Universitätsstadt Rostock ■ 18050 Rostock

Amt Rostocker Heide

Gemeinde Rövershagen
EichenaUee 20

18182 Gelbensande

Hanse- und Universitätsstadl

ROSTOCK

EINGANG iO. AUG, 2Ö2:
Sachbearbeitende Stalte:

Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Wirtschaft
Neuer Markt 3

18055 Rostock

Auskunfteiteilt Herr Fischer

E-Mait chrlstoph.fischer@rostock.de
Zimmer 228

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

08.07.2021

Unsere Zeichen

61.1/61.15.20/56/B6/cf
Telefon/Telefax

0381 381-6131 /-6901
atum

. August 2021

Bauleitplanung der Gemeinde Rövershagen
4. Änderung des'Bebauungsplan Nr. 6 „Karl's Erlebnisdorf Rövershagen", Entwurf
und 7. Änderung des Flächennutzungsplans, Entwurf
Stellungnahme gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 08.07.2021 übergaben Sie mir den Entwurf der 4. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 „Karl's Erlebnisdorf Rövershagen" und den Entwurf der 7. Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Rövershagen mit der Bitte um Stellungnahme gemäß
§ 2 Abs. 2 BauGB und zur Beurteilung im Rahmen der interkommunalen Abstimmung im SUR.

Zur Stellungnahme haben folgende Unterlagen vorgelegen:
•  Begründung zur 4. Änderung des B-Plans (Entwurf, Stand: 21.05.2021)
•  Satzung über die 4. Änderung des B-Plans mit Planzeichnung im

Maßstab 1:1.000 und Textteil (Entwurf, Stand: 21.05.2021)
•  Begründung zur 7. Änderung des FNP (Entwurf: Stand: 23.04.2021)
•  Planzeichnung zur 7. Änderung des FNP im Maßstab 1: 5.000 (Entwurf, Stand: 23.04.2021)

Planungsziel;
Anpassung der Festsetzungen an die aktuelle Bestandssituation und die bisherige Entwicklung.
Eine bereits als temporäre Stellplatzfläche genutzte offene Fläche entlang der B 105 soll als
private Verkehrsfläche / Stellplätze festgesetzt werden. Darüber hinaus soll es im Bereich der
bestehenden Stellplatzfläche die Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energien auf zweiter

Telefon

Zentrale 0381 381-0

Telefax 0381 381-1902

Internet

Konten der Stadt

Deutsche Kreditbank AG

OstseeSparkasse Rostock
Deutsche Bank A6

HypoVereinsbank AG

IBAN

DE60 1203 0000 0000 1003 21

DE27 1305 0000 0205 6000 00

DE79 1307 0000 0116 8038 00

DE22 2003 0000 0019 5654 99

BIG

BYUDEM1001

N01-ADE21R0S

DEUTDEBRXXX

HWEDEMM300

Besucherzeiten

nach Vereinbarung

rathaus.rostock.de Gläubiger-ID der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: DE28ZZZ00000009553

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Hansestadt Rostock19.

'f %

-2-

Ebene geben. Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans dient als planungsrechtliche
Grundlage zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Karl's Erlebnisdorf Rövershagen".

Stellungnahme:
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird in ihren Belangen nicht beeinträchtigt und sieht
ihre Interessen gewahrt.

reundlicheprGrüßen

US Ruhe Madsen
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Gemeinde Poppendorf20. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



B�������� ��� G����������������� - A�������

7. Ä������� F������������������ R����������

A�������N�. S������������

137

Gemeinde Blankenhagen21.

06.08.2021      537

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Gemeinde Mönchhagen22.

10.08.2021      537

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.


